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Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Dienstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 ς 13:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Freitag  08:00 ς 13:00 Uhr 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 ς 8 
 

Sie erreichen unsere Praxis telefonisch Mo./Di./Do. 
von 08.30 ς 12.00 h und 15.00 ς 17.30 h und Mi./Fr. 
von 08.30 ς 12.00 h. 
 

 

www.arztpraxis-raster.de 
 

 
 

Hausarztpraxis Dr. Schorndanner/Scherk 
Walter-Meindl-Siedlung 63, 91622 Rügland 

Tel. 09828/ 9119733 
 
 

Sprechzeiten in Rügland: 
 

Montag  15 bis 18 Uhr 
Dienstag 09 bis 12 Uhr 
Mittwoch 08 bis 12 Uhr 
Donnerstag 09 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr 
Freitag  08 bis 12 Uhr 
 

Wir bitten um Terminvereinbarung! 
 

Außerhalb der genannten Sprechzeiten steht Ihnen 
unsere Stammpraxis in Dietenhofen jederzeit gerne 
zur Verfügung. Telefon: 09824/8100 

 

Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Inter-
net unter www.notdienst-zahn.de. 
 

Tierärzte 
 

Der tierärztliche Notdienstring Mittelfranken gilt an 
Wochenenden und Feiertagen. Unter www.tierarzt-
notdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige 
diensthabende Tierarztpraxis abgerufen werden.  
 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt  
anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 
 

Notruf für Rettungsdienst 
und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 
Handy. 

 
 

 
 

Papiertonne 
Dienstag, 21.04.2026 
Donnerstag, 21.05.2026 
 

Gelber Sack 
Dienstag, 07.04.2026 
Montag, 04.05.2026 
 

Restmüll 
Dienstag, 07.04.2026 
Montag, 20.04.2026 
Montag, 04.05.2026 
 

Biomüll 
Montag, 30.03.2026 
Montag, 13.04.2026 
Montag, 27.04.2026 
 

Wertstoffhof 
Jeden Freitag von 15:30 bis 17.00 Uhr und jeden 
Samstag von 09:30 bis 11:30 Uhr 
 

Der Wertstoffhof hat am Ostersamstag, 04.04.2026 
geschlossen. Am Samstag, 02.05.2026 bleibt der 
Wertstoffhof ebenfalls geschlossen. 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in KlŜƛƴƳŜƴƎŜƴ ōƛǎ м ŎōƳ όαƴƻǊƳŀƭŜǊά 
oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, 
zu den üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 
Uhr bis 17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 
11.30 Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   нрΣлл ϵ 
   ½ cbm   мнΣрл ϵ 
   Kleinstmenge    рΣлл ϵ 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   слΣлл ϵ 
½ cbm  олΣлл ϵ 
Kleinstmenge  млΣлл ϵ 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 
über private Entsorger erfolgen: 
 

Á Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
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Á Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 
09823/437 
Á Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
Á Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Ab 01.02.2026 können Gartenabfälle jeden Samstag 
von 15.00 bis 16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hoch-
straße gebracht werden. Grüngut (bis 1 cbm) kann 
auch am Wertstoffhof abgegeben werden. 
 

Gebühren: 1 cbm   фΣрл ϵ 
½ cbm   рΣлл ϵ 
 
Kleinstmenge  нΣрл ϵ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Die Postfiliale hat am Ostersamstag, 04.04.2026 ge-
schlossen. 
 

Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag ς Freitag              08.00 ς 12.00 Uhr 
Dienstags zusätzlich         13.00 ς 16.00 Uhr 
Donnerstags zusätzlich    14.00 ς 18.00 Uhr 
Samstag                              08.00 ς 09.00 Uhr 
 
 

Verkehrseinschränkungen 
 

Seit Mitte März werden die Bauarbeiten der Deut-
sche Telekom zur Breitbandverlegung weitergeführt. 
In den betroffenen Bereichen ist mit vorübergehen-
den Verkehrseinschränkungen zu rechnen.  
 
 

Amts- und Mitteilungsblatt Mai 2026 
Redaktionsschluss: 16.04.2026 

Erscheinungstermin: 25.04.2026 
 

Einladung an alle zur Terminabsprache 
für das Ferienprogramm  
 

An alle Freunde und Unterstützer des Flachsländer 
Ferienprogramms für die Sommerferien 2026 
 

Wie jedes Jahr, findet auch heuer wieder ein Treffen 
zur Planung des Ferienprogramms für die Kinder und 
Jugendlichen im Alter von 5 bis 14 Jahre des Marktes 
Flachslanden statt. 
 

Wer mitmachen möchte, eine Veranstaltung anbie-
ten, Ideen oder Verbesserungsvorschläge hat, Kritik 
üben möchte, ist dazu sehr herzlich eingeladen.  
Die Besprechung findet am Donnerstag, dem 23. Ap-
ril 2026 um 19.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses 
statt.  
 

Damit wir den Kindern/Jugendlichen ein attraktives 
Angebot machen können, würden wir uns über 
Ihre/Eure Teilnahme sehr freuen.  
 

Hans Henninger  Martina Albert  
Erster Bürgermeister  Jugendbeauftragte 

 
 

Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes 
Flachslanden 
 

Herausgeber: Markt Flachslanden, 1. Bürgermeister  
Hans Henninger, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden, 
Tel. 09829/9111-11, Mobil: 0172/1741704, 
E-Mail: hans.henninger@flachslanden.de 
 

Anzeigenannahme: Markt Flachslanden, Schulstr. 2,  
91604 Flachslanden, Tel.: 09829/9111-0, Fax: 9111-21, 
E-Mail: poststelle@flachslanden.de 
              martina.albert@flachslanden.de 
 

Druck Schneider Druck GmbH, Erlbacher Straße 102, 
91541 Rothenburg o. d. T. 
 

Auflage: 1 100 pro Ausgabe 
 

Verteilungsgebiet: Alle Haushalte in der Gemeinde 
 

Das Mitteilungsblatt für den Markt Flachslanden 
erscheint am letzten Samstag des vorhergehenden 
Monats 

 
 

 
 

Das neue Beratungstelefon der DRV 
Nordbayern 
 

Zukünftig sind unsere Auskunfts- und Beratungsstel-
len und das Servicetelefon der DRV Nordbayern ver-
eint unter einer einzigen Nummer erreichbar:  
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0921 607 2020 - das Beratungstelefon 
 

Für allgemeine Fragen steht weiterhin das bundes-
weite Servicetelefon zur Verfügung unter der Num-
mer:  
 

0800 1000 480 0 ς das Servicetelefon 
 

Ihr Rentenversicherungsträger für Franken 
 
 
 

 
 

Probealarm 
¶ 25. April 2026 
 

Fundsachen 
 

¶ schwarzes Trapezklingen-Messer, Firma Würth, 
Hüttla am Sportplatz Flachslanden 

¶ kleiner Ohrstecker, Grundschule Flachslanden 
 
 

Hinweis zum Osterfeuer 2026 
 

Die Anlieferung des Astmaterials an den Osterfeu-
erplätzen ist vom 20.03. bis zum 02.04.2026 zwei 
Wochen lang möglich. Bitte beachten Sie die Anlie-
ferungszeiten zuverlässig.  
 

Das Osterfeuer Flachslanden befindet sich am ge-
meindlichen Holzplatz (am Gründlein) zwischen 
Flachslanden und Neustetten. Weitere Osterfeuer-
plätze gibt es in den Ortsteilen. Eine Anlieferung an 
der alten Kläranlage ist nicht mehr möglich. 
 

Hans Henninger 
1. Bürgermeister 

 

Abbrennen von Oster- und Sonnwend-
feuern 
 

Das Ablagern und Verbrennen holziger Abfälle auf 
Oster- und Sonnwendfeuerplätzen zur Pflege des 
Brauchtums fällt nicht in den Anwendungsbereich 
der Abfallgesetze. Einer behördlichen Erlaubnis zum 
Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern bedarf 
es deshalb nicht. Osterfeuer können an einzelnen Ta-
gen von Ostersamstag bis Ostermontag abgebrannt 
werden. Das Feuer darf nicht vor 18.00 Uhr angezün-
det werden und muss um 24.00 Uhr vollständig abge-
brannt oder gelöscht sein. 
 

Um schädlichen Umwelteinwirkungen, Beeinträchti-
gungen der Tier- und Pflanzenwelt und Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung entgegenzu-
wirken, sind für das Abbrennen solcher Feuer jedoch 
folgende Punkte zu beachten: 
 

1. Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz- und 
Reisigmaterial verwendet werden. Zum Anzünden 
des Feuers dürfen keine Brandbeschleuniger genutzt 
werden. Zuwiderhandlungen können als Ordnungs-
ǿƛŘǊƛƎƪŜƛǘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ DŜƭŘōǳǖŜ ōƛǎ Ȋǳ мллΦллл ϵ ƎŜπ
ahndet werden. Die Brennmaterialien dürfen frühes-
tens zwei Wochen vor dem Abbrenntag angeliefert 
werden. 
 

2. Osterfeuer sollen grundsätzlich auf weitestgehend 
vegetationsarmen Flächen abgebrannt werden. Es ist 
darauf zu achten, dass sich in der näheren Umgebung 
keine geschützten Biotope befinden. 
 

3. Reisighaufen bieten zahlreichen Tieren wie 
Kleinsäugern und Vögeln eine willkommene De-
ckung, Behausung sowie je nach Jahreszeit und Wit-
terung Nistmöglichkeit. Reisig- und Holzmaterial darf 
deshalb erst unmittelbar vor dem Abbrennen zusam-
men-getragen und aufgeschichtet werden. Reisig-
haufen, die bereits längere Zeit liegen, sind vor dem 
Verbrennen vorsichtig umzusetzen; aufgefundene 
Tiere sind schonend in einen neuen und sicheren Un-
terschlupf zu bringen. 
4. Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren 
entstehen (§ 3 Abs.1 Verordnung über die Verhütung 
von Bränden ς VVB ς). Zudem ist das Verbrennen nur 
außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
zulässig § 2 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 4 Satz 1 Nr. 2 Bay-
erische Pflanzenabfall-Verordnung (PflAbfV). In die-
sem Zusammenhang wird auch auf § 2 Abs. 4 Sätze 2 
bis 5 PflAbfV hingewiesen. Offene Feuerstellen sind 
erlaubnisfrei, wenn u.a. folgende Entfernungen ein-
gehalten werden: 

- mindestens 100 m von einem Wald (Art. 17 Abs. 1 
BayWaldG) 
- mindestens 100 m von leicht entzündbaren Stof-
fen (§ 4 Abs. 1, Satz 2 VVB) 
- mindestens 5 m von Gebäuden oder Gebäudetei-
len aus brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
VVB) 
- mindestens 5 m von sonstigen brennbaren Stoffen 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VVB). 

Wer beabsichtigt, in einem Wald oder in einer Entfer-
nung von weniger als 100 m davon eine offene Feu-
erstätte zu errichten oder zu betreiben, bedarf der 
Erlaubnis durch die Untere Forstbehörde (Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach) im 
Ein-vernehmen mit dem Landratsamt Ansbach (Art. 
17 Abs. 1, Art. 39 und 42 BayWaldG). Bei geringeren 
Entfernungen als 100 m von leicht entzündbaren 
Stoffen und 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen 
aus brennbaren Stoffen und sonstigen brennbaren 
Stoffen ist eine Ausnahmegenehmigung der zustän-
digen Gemeindeverwaltung (§ 25 VVB) erforderlich. 
Bei starkem Wind ist ein Abbrennen des Oster- und 
Sonnwendfeuers zu unterlassen. Darüber hinaus ist 
Feuer bei starkem Wind zu löschen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 
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Halbsatz 2 VVB). Feuer und Glut müssen beim Verlas-
sen der Feuerstelle erloschen sein. 
 

5. Zur Schonung des Landschaftsbildes sind die Reste 
der Brennmaterialien unverzüglich zu beseitigen und 
einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Die Entsor-
gung hat über Deponien der Deponieklasse I ς DK I ς 
(z.B. Müllumladestation und Deponie Im Dienstfeld, 
91589 Aurach) zu erfolgen. 
 

6. Osterfeuer sind mindestens eine Woche vorher bei 
der Gemeindeverwaltung anzumelden (Einwilligung 
des Grundstückseigentümers muss vorliegen). 
 

7. Andere erforderliche Genehmigungen sind recht-
zeitig einzuholen (z.B. Befreiung für Landschafts-
schutzgebiete). Soweit während des Abbrennens des 
Osterfeuers alkoholische Getränke zum Verzehr an 
Ort und Stelle verabreicht werden, ist hierfür eine 
Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz (GastG) 
rechtzeitig bei der Gemeinde zu beantragen. Sollen 
ausschließlich alkoholfreie Getränke und/oder Spei-
sen verkauft werden, ist dies dem zuständigen Le-
bensmittelkontrolleur des Landratsamtes Ansbach 
anzuzeigen. 
 

8. Die Gemeinden werden gebeten, diese Mitteilung 
ortsüblich bekanntzumachen. 
 

9. Hinweise: 
a) Das vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegen des 
Feuers (Brandstiftung) außerhalb der o.g. Zeiten kann 
eine Straftat darstellen, die nach §§ 306 ff. StGB mit 
bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden 
kann. 
b) Die Kosten für evtl. Feuerwehreinsätze (z.B. beim 
vorzeitigen Abbrennen des Oster- bzw. Sonnwend-
feuers) werden dem Verursacher in Rechnung ge-
stellt. 
 

Ansbach, 29.01.2026 
 

LANDRATSAMT ANSBACH 
gez. Dr. Jürgen Ludwig, Landrat 
 
 

Bekanntmachung des abschlie-
ßenden Ergebnisses der Wahl des 
ersten Bürgermeisters am 8. März 2026 
 

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 
17.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der 
Wahl des ersten Bürgermeisters festgestellt: 
 

1. Die Zahl der Stimmberechtigten:              2.038 
Die Zahl der Personen, die gewählt haben             1.547 
Die Zahl der insgesamt abgegebenen  
gültigen Stimmen:                1.523 
Die Zahl der insgesamt abgegebenen  
ungültigen Stimmzettel:       24 
 

Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber: 
 

Ordnungszahl, Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort), Fa-
milienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische 
Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehren-
ämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil, Gesamtzahl der gültigen 
Stimmen 
 

01, CSU und Bürgerblock, Bodächtel Hubert, 
Vertriebsleiter       663 
06, Liste für Alle, Henninger Hans, Dipl-Ver- 
waltungswirt (FH), Erster Bürgermeister   860 
 

2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Hennin-
ger, Hans mit 860 gültigen Stimmen mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten 
hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist. 
 

Flachslanden, 17.03.2026 
 

gez. 
Steffen Wäger, Wahlleiter 
 
 

Bekanntmachung des abschlie-
ßenden Ergebnisses der Wahl 
des Gemeinderats am 8. März 2026 
 

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 
17.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der 
Wahl des Gemeinderats festgestellt:  
 
1. Die Zahl der Stimmberechtigten:              2.038 
Die Zahl der Personen, die gewählt haben             1.547 
Die Zahl der insgesamt abgegebenen  
gültigen Stimmen:              20.512 
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen 
Stimmzettel:         25 
 

2. Insgesamt sind 14 Gemeinderatssitze zu vergeben.  
 

3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen fol-
gende Stimmenzahlen und Sitze: 
 

Ordnungszahl, Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort), Ge-
samtzahl der gültigen Stimmen, Anzahl der Sitze 
 

01 CSU und Bürgerblock  
     (CSU und Bürgerblock)  7.399        5 
03 Alternative für Deutschland (AfD)  1.928        1 
06 Liste für Alle (Liste für Alle)  7.149        5 
07 Freie Wählerschaft  
     Virnsberg und Sondernohe (FWVS) 4.036        3 
 

4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfol-
ger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren 
Stimmenzahl sind in der Anlage zu dieser Bekanntma-
chung abgedruckt. 
 

Flachslanden, 17.03.2026 
 

gez. 
Steffen Wäger, Wahlleiter 
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Anlage zur Bekanntmachung des ab-
schließenden Ergebnisses der Wahl des 
Gemeinderats am 8. März 2026 
 

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort CSU und Bürger-
block  
 

Der Wahlvorschlag hat 5 Sitze erhalten. Die nachfol-
gend unter Nrn. 1 bis 5 genannten Personen werden 
in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied. Die üb-
rigen Personen unter Nrn. 6 bis 14 sind in der ange-
gebenen Reihenfolge Listennachfolger. Die Reihen-
folge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stim-
menzahl wurde durch das Los entschieden. 
 

Gewählte: 
 

Nr., Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademi-
sche Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Eh-
renämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil, gültige Stimmen 
 

1. Dukes Davin, Elektroniker, 2001, Gemeinde- 
     ratsmitglied                 1.595 
2. Bodächtel Hubert, Vertriebsleiter, 1971,  
     Gemeinderatsmitglied               1.318 
3. Hecht Markus, Elektrotechnikermeister, 
     1978, Gemeinderatsmitglied, Neustetten   777 
4. Kraheberger Stephan, Werkzeugmacher,  
    1979, Gemeinderatsmitglied,  
    Kommandant FF Flachslanden    706 
5. Schopf Marco, KFZ-Mechatroniker  
    Meister, 1993      543 
 

Listennachfolger:  
 

Nr., Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademi-
sche Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Eh-
renämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil, gültige Stimmen 
 

6. Bayer Frank, Techniker für Landbau, 1983   400 
7. Habram Tim, Leiter Facility Management,  
    1993        371 
8. Volland Erwin, Selbstständiger Fahrlehrer, 
    1972        368 
9. Rossel Torsten, Systemadministrator IT, 1985  324 
10. Egersdörfer Kai, Bankbetriebswirt, 1999   284 
11. Hrabak Wolfgang, Anlagenführer i.R., 1961   211 
12. Kadereit Manuela, Personalsach- 
       bearbeiterin, 1965      207 
13. Grabinski Johannes, Techniker Elektro- 
       technik, 1981, Neustetten     179 
14. Kadereit Ralf, Projektleiter Heizung/Sanitär, 
       1965       116 
 
Wahlvorschlag Nr. 03 Kennwort Alternative für 
Deutschland (AfD)  
 

Der Wahlvorschlag hat 1 Sitz erhalten. Die nachfol-
gend unter Nr. 1 genannte Person wird Gemeinde-
ratsmitglied. Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 6 

sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfol-
ger. Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die 
jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschie-
den. 
 

Gewählte: 
 

Nr., Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademi-
sche Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Eh-
renämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil, gültige Stimmen 
 

1. Sasse Rainer, Baumaschinenführer, 1963   426 
 

Listennachfolger:  
 

Nr., Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademi-
sche Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Eh-
renämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil, gültige Stimmen 
 

2. Klein Harald, Kaminkehrermeister, 1964   425 
3. Schlicht Anika, Büroangestellte, 1982    377 
4. Klein Daniel, Mechaniker, 2004    353 
5. Pörsch Markus, Bauunternehmer, 1982, 
    Neustetten       198 
6. Schlicht Thomas, Bauunternehmer, 1977   149 
 
Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Liste für Alle  
 

Der Wahlvorschlag hat 5 Sitze erhalten. Die nachfol-
gend unter Nrn. 1 bis 5 genannten Personen werden 
in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied. Die üb-
rigen Personen unter Nrn. 6 bis 14 sind in der ange-
gebenen Reihenfolge Listennachfolger. Die Reihen-
folge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stim-
menzahl wurde durch das Los entschieden. 
 

Gewählte: 
 

Nr., Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademi-
sche Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Eh-
renämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil, gültige Stimmen 
 

1. Schultheiß Herbert, Fachlehrer, 1968,  
    Kommandant FFW Kettenhöfstetten,  
    Gemeinderatsmitglied, Kettenhöfstetten   635 
2. Meßlinger Ulrich, Diplom-Biologe, 1961,  
    Gemeinderatsmitglied     630 
3. Klein Nico, Fachinformatiker, 1995    628 
4. Hein Fritz, Landwirt, 1966,  
    Dritter Bürgermeister, Hainklingen    617 
5. Keitel Karin, Beamtin, 1980,  
    Gemeinderatsmitglied, Hainklingen    541 
 

Listennachfolger:  
 

Nr., Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademi-
sche Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Eh-
renämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil, gültige Stimmen 
 

6. Henninger Hans, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), 
    Erster Bürgermeister, 1964,  
    Stellvertretender Landrat, Bezirksrat              1.075 
7. Hoffmann Helmut, Vertriebsbeauftragter i.R., 
    1966, Gemeinderatsmitglied, Neustetten   524 
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8. Hein Gabi, Landwirtschaftsmeisterin, 1997,  
    Feldgeschworene, Hainklingen    447 
9. Habram Norman, Maschinenbauingenieur,  
    1993, Kettenhöfstetten     400 
10. Heidingsfelder Tobias, Oberbrandmeister,  
      1990, Neustetten      396 
11. Imschloß Edeltraud, Postbeamtin a.D.,  
      1955, Gemeinderatsmitglied    374 
12. Leibel Stefan, Projektleiter, 1987    345 
13. Löll Dominik, Director Quality, 1981    282 
14. Hiemeyer Anja, Bürofachfrau, 1988    255 
 
Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Freie Wählerschaft 
Virnsberg und Sondernohe  
 

Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten. Die nachfol-
gend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden 
in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied. Die üb-
rigen Personen unter Nrn. 4 bis 14 sind in der ange-
gebenen Reihenfolge Listennachfolger. Die Reihen-
folge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stim-
menzahl wurde durch das Los entschieden. 
 

Gewählte: 
 

Nr., Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademi-
sche Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Eh-
renämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil, gültige Stimmen 
 

1. Helm Carina, Geschäftsführerin, 1980,  
    Ortssprecherin, Sondernohe     864 
2. Dämpfling Harald, Bauhofleiter, 1983,  
    Gemeinderatsmitglied, Virnsberg    840 
3. Engelhard Lukas, Finanzwirt, 1997,  
    Sondernohe       425 
 

Listennachfolger:  
 

Nr., Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademi-
sche Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Eh-
renämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil, gültige Stimmen 
 

4. Guggenberger Nicole, Angestellte Veranstaltungs-
organisation, 1979, Zweite Bürgermeisterin,  

    Virnsberg       375 
5. Dr. med. Franke Lutz, Facharzt Labor i.R.,  
    1963, Virnsberg      341 
6. Guggenberger Bernd, Maurer- und Beton- 
    meister, 1982, Kommandant FFW Sondernohe,  
    Sondernohe       226 
7. Braun Maria, Fachlehramtsanwärterin,  
    2003, Sondernohe      207 
8. Siebert Matthias, Werkzeugmacher, 1982,  
    Virnsberg       180 
9. Weihmann Harald, Bauhofmitarbeiter,  
    1985, Sondernohe      174 
10. Brandt Christian, IT-Projektleiter, 1986,  
       Sondernohe      128 
11. Beck Reinhold, Rentner, 1956, Feldgeschwo- 
       rener, Virnsberg        85 

12. Naus Thomas, Werkzeugmacher, 1990,  
       Virnsberg         82 
13. Büchler Alfred, Schlosser, 1969, Virnsberg     78 
14. Endres Jürgen, Werkschutzmitarbeiter i.R., 
       1957, Virnsberg        31 
 

Bekanntmachung der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 
3 Abs. 1 BauGB Bebauungsplan Gewer-
ōŜƎŜōƛŜǘ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘ LLά aŀǊƪǘ CƭŀŎƘǎƭŀƴπ
den 
 

Der Marktgemeinderat Flachslanden hat in der Sit-
zung vom 10.02.2026 die Aufstellung des Bebauungs-
ǇƭŀƴŜǎ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘ LLά ōŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴΦ 
In der Sitzung am 03.03.2026 wurde der Vorentwurf 
gebilligt und die frühzeitige öffentliche Auslegung 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Behör-
denbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 

Anlass der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die 
Anfrage eines ortsansässigen Unternehmens, nach 
einem freien Gewerbegrundstück mit einer Größe 
von ca. 5.000 m², für den erforderlichen Neubau sei-
nes Betriebes. Da der Markt Flachslanden über keine 
freien Gewerbegrundstücke mehr verfügt, ist es er-
forderlich neue Gewerbeflächen auszuweisen. Um 
auch zukünftig weitere gewerbliche Entwicklung zu 
ermöglichen, konnten im Anschluss an die bestehen-
ŘŜƴ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘŜ άYŜƭƭŜǊŦŜƭŘέ ǳƴŘ άLƳ DǊǸƴŘƭŜƛƴέ 
Grundstücke erworben werden, mit dem Ziel, Bau-
recht für Gewerbebetriebe zu schaffen. Der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans hat eine Gesamt-
größe von ca. 3,5 ha und beinhaltet die Flurstücke 
1545 und 1546 Gemarkung Flachslanden und eine 
Teilfläche des Flurstücks 1173 der Gemarkung Ket-
tenhöfstetten. Neben den Gewerbeflächen und der 
erforderlichen Verkehrsflächen werden auch Maß-
nahmen zur Randeingrünung, die teilweise auch als 
Ausgleichsflächen herangezogen werden können, Be-
standteil des Bebauungsplanes. 
 

Der Geltungsbereich ist in folgendem Planausschnitt 
(unmaßstäblich) dargestellt: 
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Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Gewerbege-
ōƛŜǘ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘ LLά Ƴƛǘ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎŜƴΣ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ 
und allen Anlagen wird im Internet unter 
https://www.flachslanden.de/leben-wohnen/be-
bauungsplaene/ vom 07.04.2026 bis einschließlich 
08.05.2026 veröffentlicht. Zusätzlich zur Veröffentli-
chung im Internet werden die Unterlagen als andere 
leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit im Rathaus 
des Markt Flachslanden, Schulstr. 2, 91604 Flachslan-
den während der allgemeinen Dienstzeiten bereitge-
stellt. 
 

Stellungnahmen sollen während dieser Frist elektro-
nisch an poststelle@flachslanden.de und bei Bedarf 
in Textform an den Markt Flachslanden, Schulstr. 2, 
91604 Flachslanden oder während der Dienststun-
den zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
.ŜǎŎƘƭǳǎǎŦŀǎǎǳƴƎ ǸōŜǊ ŘŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αYŜƭƭŜǊπ
ŦŜƭŘ LLά ǳƴōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘ ōƭŜƛōŜƴΣ ǿŜƴƴ ŘƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜ 
den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müs-
sen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Vor-
entwurfes deǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘ LLά ƴƛŎƘǘ 
von Bedeutung ist. 
 

Der Inhalt diese Bekanntmachung ist zusätzlich im In-
ternet unter https://www.flachslanden.de/leben-
wohnen/bebauungsplaene/ eingestellt. Der Inhalt 
ŘƛŜǎŜǊ .ŜƪŀƴƴǘƳŀŎƘǳƴƎ ǳƴŘ ŘƛŜ ƴŀŎƘ Ϡ о !ōǎΦ н {Φ м 
BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen sind auch 
über das zentrale Internetportal des Landes zugäng-
lich. 
 

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener 
5ŀǘŜƴ ŜǊŦƻƭƎǘ ŀǳŦ ŘŜǊ DǊǳƴŘƭŀƎŜ ŘŜǊ !ǊǘΦ с !ōǎΦ м 
.ǳŎƘǎǘΦ Ŝ ό5{D±hύ ƛΦ ±Φ Ƴƛǘ Ϡ о .ŀǳD. ǳƴŘ ŘŜƳ 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absen-
derangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informatio-
ƴŜƴ ŜƴǘƴŜƘƳŜƴ {ƛŜ ōƛǘǘŜ ŘŜƳ CƻǊƳōƭŀǘǘ α5ŀǘŜƴπ
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleit-
ǇƭŀƴǾŜǊŦŀƘǊŜƴά Řŀǎ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ ŀǳǎƭƛŜƎǘΦ 
 

Flachslanden, den 28.03.2026 
 

gez. 
Hans Henninger, 
Erster Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 
3 Abs. 1 BauGB 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Parallelverfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Ge-
ǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘ LLά aŀǊƪǘ CƭŀŎƘǎπ
landen 

 

Der Marktgemeinderat Flachslanden hat in der Sit-
zung vom 03.03.2026 die 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Parallelverfahren zur Aufstellung 
ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘ LLά 
beschlossen. In gleicher Sitzung wurde der Vorent-
wurf gebilligt und die frühzeitige öffentliche Ausle-
gung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Be-
hördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB beschlos-
sen. 
 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan wird in ei-
nem Teilbereich geändert. Die Änderung ist erforder-
lich, um den Flächennutzungsplan mit den Zielen des 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘ LLά ŀōπ
zugleichen. Das punktuelle Änderungsverfahren wird 
im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB durchge-
führt. 
 

Anlass der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die 
Anfrage eines ortsansässigen Unternehmens, nach 
einem freien Gewerbegrundstück mit einer Größe 
von ca. 5.000 m², für den erforderlichen Neubau sei-
nes Betriebes. Da der Markt Flachslanden über keine 
freien Gewerbegrundstücke mehr verfügt, ist es er-
forderlich neue Gewerbeflächen auszuweisen. Um 
auch zukünftig weitere gewerbliche Entwicklung zu 
ermöglichen, konnten im Anschluss an die bestehen-
ŘŜƴ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘŜ άYŜƭƭŜǊŦŜƭŘέ ǳƴŘ άLƳ DǊǸƴŘƭŜƛƴέ 
Grundstücke erworben werden, mit dem Ziel, Bau-
recht für Gewerbebetriebe zu schaffen. Der Gel-
tungsbereich der Flächennutzungsplanänderung hat 
eine Gesamtgröße von ca. 3,5 ha und beinhaltet die 
Flurstücke 1545 und 1546 Gemarkung Flachslanden 
und eine Teilfläche des Flurstücks 1173 der Gemar-
kung Kettenhöfstetten. 
 

Der Geltungsbereich ist in folgendem Planausschnitt 
(unmaßstäblich) dargestellt: 
 

Wirksamer Flächennutzungsplan   geplante Änderung 
 

 
 

Der Vorentwurf der 6. Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit Begründung und allen Anlagen wird 
im Internet unter https://www.flachslanden.de/le-
ben-wohnen/bebauungsplaene/ vom 07.04.2026 bis 
einschließlich 08.05.2026 veröffentlicht. Zusätzlich 
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zur Veröffentlichung im Internet werden die Unterla-
gen als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglich-
keit im Rathaus des Markt Flachslanden, Schulstr. 2, 
91604 Flachslanden während der allgemeinen 
Dienstzeiten bereitgestellt. 
 

Stellungnahmen sollen während dieser Frist elektro-
nisch an poststelle@flachslanden.de und bei Bedarf 
in Textform an den Markt Flachslanden, Schulstr. 2, 
91604 Flachslanden oder während der Dienststun-
den zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die 
Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßig-
keit des Vorentwurfes der 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 

Der Inhalt diese Bekanntmachung ist zusätzlich im In-
ternet unter https://www.flachslanden.de/leben-
wohnen/bebauungsplaene/ eingestellt. Der Inhalt 
ŘƛŜǎŜǊ .ŜƪŀƴƴǘƳŀŎƘǳƴƎ ǳƴŘ ŘƛŜ ƴŀŎƘ Ϡ о !ōǎΦ н {Φ м 
BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen sind auch 
über das zentrale Internetportal des Landes zugäng-
lich. 
 

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener 
5ŀǘŜƴ ŜǊŦƻƭƎǘ ŀǳŦ ŘŜǊ DǊǳƴŘƭŀƎŜ ŘŜǊ !ǊǘΦ с !ōǎΦ м 
.ǳŎƘǎǘΦ Ŝ ό5{D±hύ ƛΦ ±Φ Ƴƛǘ Ϡ о .ŀǳD. ǳƴŘ ŘŜƳ 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absen-
derangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informatio-
ƴŜƴ ŜƴǘƴŜƘƳŜƴ {ƛŜ ōƛǘǘŜ ŘŜƳ CƻǊƳōƭŀǘǘ α5ŀǘŜƴπ
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleit-
ǇƭŀƴǾŜǊŦŀƘǊŜƴά Řŀǎ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ ŀǳǎƭƛŜƎǘΦ 
 

Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umwelt-
verbänden: 9ƛƴŜ ±ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǎ Ϡ п !ōǎΦ о 
{Φ м bǊΦ н ¦ƳǿwD ό¦ƳǿŜƭǘ-Rechtsbehelfsgesetz) ist 
ƛƴ ŜƛƴŜƳ wŜŎƘǘǎōŜƘŜƭŦǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ƴŀŎƘ Ϡ т !ōǎΦ н ¦Ƴπ
ǿwD ƎŜƳŅǖ Ϡ т !ōǎΦ о {Φ м ¦ƳǿwD Ƴƛǘ ŀƭƭŜƴ 9ƛƴǿŜƴπ
dungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Ver-
öffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen kön-
ƴŜƴ όϠ о !ōǎΦ о .ŀǳD.ύ 
 

Flachslanden, den 28.03.2026 
 

gez. 
Hans Henninger, 1. Bürgermeister 
 
 

Manöver und Übungen der US-Streit-
kräfte; Anmeldung gem. der Bekanntma-
chung vom 04.12.2008 (StAnz Nr. 51/52 
vom 19.12.2008) 
 

Folgende Übung wurde angemeldet: 
 

Art der Übung: Tag- und Nachtübungen mit 
Außenlandungen  

Zeitraum:  01.04.2026 ς 30.04.2026  
Besonderheiten: keine  
 

Die Einheiten sind generell angewiesen, Manöver-
schäden möglichst zu vermeiden. Es wird gebeten, 
Einwendungen gem. Ziff. III Nr. 3 der obengenannten 
Bekanntmachung unverzüglich mitzuteilen. Hinsicht-
lich des Verfahrens bei der Anmeldung von Ersatzan-
sprüchen bei Manöverschäden wird auf das Hand-
blatt der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 
Schadensregulierungsstelle, Regionalbüro Süd Nürn-
berg, Rudolphstraße 28 - 30, 90489 Nürnberg, Tel: 
0911/99261-0, Fax: 0911/99261-185, hingewiesen. 
Die Handblätter können dort angefordert werden. 
 
 

Erhöhung der Wasser- und Abwasserge-
bühren zum 01.01.2026 
 

Aufgrund von verschiedenen Nachfragen aus der Be-
völkerung möchte ich noch einmal Informationen zur 
Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren zum 
01.01.2026 und zu den Vorauszahlungsbescheiden, 
die Mitte März verschickt wurden, geben. 
 

Die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung 
sind sog. kostenrechnende Einrichtungen einer Ge-
meinde, d.h. die Kosten dürfen nicht durch allge-
meine Einnahmen wie Steuern gedeckt werden, son-
dern müssen durch Beiträge und Gebühren auf die Ei-
gentümer der angeschlossenen Grundstücke und die 
Verbraucher umgelegt werden. 
 

Bekanntlich hat der Markt Flachslanden in den ver-
gangenen drei Jahren eine neue zentrale Kläranlage 
gebaut, die alte Kläranlage in ein Regenrückhalte- 
und überlaufbecken umgebaut sowie die alten Klär-
anlagen Neustetten und Kettenhöfstetten aufgelas-
sen und an die zentrale Kläranlage in Flachslanden 
angeschlossen. Und auch dort wurden Regenrück-
halte- und überlaufstauräume geschaffen. Zusam-
men mit der Verlängerung der Betriebserlaubnis für 
die Kläranlage Sondernohe für weitere 20 Jahre ha-
ben wir damit eine langfristige Entsorgungs- und 
auch Kostensicherheit im Bereich Abwasser. 
 

Bezüglich der Kosten für die Baumaßnahme hat der 
Marktgemeinderat am 22.09.2022 beschlossen, 70 % 
des geschätzten beitragsfähigen Aufwands auf Ver-
besserungsbeiträge umzulegen und die restlichen 
Kosten durch eine Erhöhung der Verbrauchsgebüh-
ren zu finanzieren. 
 

LƴǎƎŜǎŀƳǘ ǎƛƴŘ YƻǎǘŜƴ Ǿƻƴ ŎŀΦ ммΣр aƛƻΦ ϵ ŦǸǊ ŘƛŜ ƎŜπ
samte Baumaßnahme angefallen. Wir erhalten eine 
CǀǊŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ ŎŀΦ м aƛƻΦ ϵΦ {ƻƳƛǘ ƳǸǎǎŜƴ ŎŀΦ млΣ р 
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aƛƻΦ ϵ ǸōŜǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎōŜƛǘǊŅƎŜ ǳƴŘ DŜōǸƘǊŜƴ 
umgelegt werden. 
 

In den Jahren 2022, 2023 und 2024 haben wir bereits 
рΦуснΦнлнΣмл ϵ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ǸōŜǊ ±ŜǊōŜǎǎŜπ
rungsbeiträge eingehoben. Der Verwaltungsrat des 
Kommunalunternehmens Markt Flachslanden (KMF), 
der identisch mit dem Gemeinderat ist, hat am 
16.12.2025 beschlossen, keine weiteren Verbesse-
rungsbeiträge zu erheben, sondern die restliche Fi-
nanzierungslücke über eine Erhöhung der Abwasser-
gebühr auszugleichen. 
 

Dadurch erhöht sich die Abwassergebühr von 3,33 
ϵ/Ƴш ŀǳŦ сΣлн ϵκƳш Wasserverbrauch. Weiterhin ha-
ben wir auch die Grundgebühr angepasst und uns da-
bei an den umliegenden Gemeinden orientiert. We-
gen der Erhöhung des Bezugspreises für Trinkwasser 
durch die Dillenberggruppe musste auch die Ver-
ōǊŀǳŎƘǎƎŜōǸƘǊ ŦǸǊ ¢ǊƛƴƪǿŀǎǎŜǊ Ǿƻƴ нΣуу ϵκƳш ŀǳŦ 
3,39 ϵκƳ³ angehoben werden. 
 

Bei einem durchschnittlichen Wasserverbrauch pro 
Person von ca. 35 m³ pro Jahr bedeutet die Erhöhung 
der Wasser- und Abwassergebühr um insgesamt 3,20 
ϵκƳ³ Mehrkosten von 112 ϵΦ 9ƛƴŜ ǾƛŜǊƪǀǇŦƛƎŜ CŀƳƛƭƛŜ 
muss damit ca. 448 ϵ ƳŜƘǊ pro Jahr bezahlen als bis-
her, was einer monatlichen Erhöhung von 37,33 ϵ 
entspricht. 
 

Der Verwaltungsrat hat sich die Entscheidung nicht 
leicht gemacht und sorgfältig abgewogen. Wir glau-
ben, damit die verträglichste Lösung gefunden zu ha-
ben. Die Erhöhung der Verbrauchsgebühr hätte nur 
durch das nochmalige Einheben von Verbesserungs-
beiträgen verhindert werden können. Dadurch wä-
ren auf einen durchschnittlichen Grundstückseigen-
tümer noch einmal mehrere Tausend Euro zugekom-
men. 
 

Auf der anderen Seite steht jetzt die Zukunftssicher-
heit unserer zentralen Abwasseranlage in Flachslan-
den für die nächste 40 Jahre. Und auch die zweite 
Kläranlage in Sondernohe hat eine Verlängerung der 
Betriebserlaubnis für weitere 20 Jahre erhalten. Da-
mit kann ich Ihnen eine weitgehende Stabilität der 
Verbrauchsgebühren für die kommenden Jahre in 
Aussicht stellen. 
 

Durch den Übergang der Zuständigkeit der Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung vom Markt 
Flachslanden auf das KMF konnte aus edv-techni-
schen Gründen auf den Vorauszahlungsbescheiden 
nur die neue Gesamtgebühr und nicht der Vergleich 
der bisherigen zur neuen Gebühr abgebildet werden. 
Bei den weiteren Abrechnungen wird das wieder wie 
gewohnt erscheinen. 
 

Ich hoffe, mit diesen Informationen etwas Klarheit in 
die Finanzierung unserer Kläranlage gebracht zu ha-
ben und bedanke mich noch einmal für Ihr Verständ-
nis. 
 

Hans Henninger, 
Erster Bürgermeister 
 
 

 
 

Förderbescheid im Sommer erwartet 
 

Es gibt weiterhin noch keinen Termin, wann die Bau-
arbeiten starten können. Aufgrund der Erfahrungen 
anderer Antragsteller rechnen wir im Sommer mit 
dem Erhalt des Förderbescheids. Danach werden die 
Arbeiten so schnell wie möglich aufgenommen. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie im Mitteilungs-
blatt Mai 2026. Dies erscheint am 25.04.2026. 
 

Hans Henninger, 1. Bürgermeister 
Stephan Schroth, Geschäftsführer Neue Energie 
Christian Schwarz, Geschäftsführer eco:net 
 
 

 
 

Verunreinigung landwirtschaftlicher  
Nutzflächen mit Hundekot  
 

Zu Beginn der Vegetationszeit weisen wir Hundehal-
ter auf Folgendes hin:  
 

Mist, Jauche und Gülle sind wertvoll aufbereitete 
Dünger für die landwirtschaftliche Nahrungsmittel-
produktion. Hundekot dagegen ist kein Dünger: Ern-
temaschinen nehmen den Hundekot auf und so ge-
langt dieser in das Futter der Tiere, die davon tödlich 
erkranken können. Handeln Sie also bitte verantwor-
tungsbewusst. Nehmen Sie das Häufchen Ihres Vier-
beiners mit und entsorgen Sie die Hundekotbeutel 
vorbildlich.  
 

Unsere Natur, Umwelt und Landwirte werden es 
Ihnen danken.  
 

Die Landwirte der Gemeinde 
 
 

Blaskapelle Virnsberg ehrt  
langjährige Musiker 

 

Virnsberg ς Am Mittwoch, 11. März 2026, fand die 
Jahreshauptversammlung der Blaskapelle Virnsberg 
e.V. statt. Neben den turnusmäßigen Neuwahlen 
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standen vor allem Ehrungen für langjährige aktive 
Mitglieder im Mittelpunkt. 
 

Der 1. Vorsitzende Erwin Weißfloch blickte auf ein er-
folgreiches Musikjahr 2025 zurück. Insgesamt trafen 
sich die Musikerinnen und Musiker 72-mal zum ge-
meinsamen Musizieren, darunter 28 Auftritte bei 
kirchlichen Anlässen, Konzerten und Festen in der Re-
gion. 
 

Unter der Leitung von Bürgermeister Hans Henninger 
wurden mehrere Ämter neu besetzt: Petra Beyer 
übernimmt künftig das Amt der 1. Kassiererin und 
wird weiterhin von Sophie Beck unterstützt. Als neue 
Schriftführer wurden Alexandra Bradley und Heiko 
Klein gewählt. Für das Amt des 1. Vorsitzenden fand 
sich jedoch kein Nachfolger für Erwin Weißfloch, der 
dieses Amt seit 18 Jahren ausübt. Daher wird er den 
Vorsitz kommissarisch noch bis zur nächsten Jahres-
hauptversammlung im Frühjahr 2027 weiterführen. 
 

 
 

Von links Ernst Berendes (Dirigent), Erwin Weißfloch (1. Vorstand), Mar-
kus Häßlein (Kreisvorsitzender NBMB), Stefan Guggenberger (25 Jahre ak-
tives Musizieren), Sonja Knecht, Reinhard Zink (jeweils 30 Jahre aktives 
Musizieren) Alois Rupp, Franz Hoffmann (jeweils 60 Jahre aktives Musi-
zieren), Hans Henninger 
 

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Eh-
rung zweier Gründungsmitglieder: Alois Rupp und 
Franz Hoffmann wurden für beeindruckende 60 Jahre 
aktives Musizieren ausgezeichnet. Der Kreisvorsit-
zende des Nordbayerischen Musikbundes, Markus 
Häßlein, überreichte ihnen eine Urkunde sowie die 
Ehrennadel des Verbandes. Auch Sonja Knecht und 
Reinhard Zink wurden für 30 Jahre aktives Musizieren 
geehrt, Stefan Guggenberger für 25 Jahre. Die Ehrung 
für Kathrin Nachtrab wird nachgeholt. 
 

Schriftführerin Susanne Ortenreiter erinnerte zudem 
an die musikalischen Höhepunkte des vergangenen 
Jahres, darunter das Feuerwehrfest in Flachslanden, 
das Schlossstraßenfest in Virnsberg sowie den Ad-
ventzauber. Der Kassenbericht fiel ebenfalls positiv 
aus: Dank Spenden, eigener Veranstaltungen und vie-
ler Festauftritte konnte die Blaskapelle das Jahr 2025 
mit einem Plus abschließen. 
 
 
 
 

Kunstmühle Flachslanden 
Santtu Tapani Weniger und das Sauna 

Makkara Orchester  
16.05.2026 19:30 Uhr 

 

Meist heiter, mal melancholisch, aber immer mit 
skandinavisch trockenem Humor und Flair, erzählt 
und liest Autor und Clown Santtu Tapani Weniger hu-
morvolle und-spannende Geschichten aus seinen vier 
bisher erschienenen Romanen, die sich allesamt um 
den mittelschwer verpeilten Detektiv Marco Leh-
mann und seine Kriminalkarriere drehen. 
 

Den passenden Live-Soundtrack dazu liefert sein aus 
Finnland importiertes Begleitorchester, das Sauna 
Makkara Orkesteri, bestehend aus Cello (Jani Soini-
nen), Geige (Timi Tolvonen) und Posaune (Liisa Jo-
kela). Eine ungewöhnliche Zusammensetzung, ein 
ungewöhnlicher Sound, finnische Musik, deutschen 
Texten, genauso ungewöhnlich wie Salmiakvodka zu 
Bratwürstchen. Hört sich strange an und passt doch 
so richtig gut zusammen!  
 

Hutsammlung statt Eintritt. :) 
 

Die Plätze sind begrenzt, Anmeldung gerne an 
lisa@leo-n.de 
 

Was ist diese Kunstmühle?  
 

Lisa Renz-Hübner und Philipp Renz haben die histori-
sche Rohrmühle gekauft und möchten wieder Leben 
in das wunderschöne alte Anwesen bringen. Kinder, 
Hunde, Katzen und Bienen sind schon da - für den 
restlichen Platz haben sie 2024 einen gemeinnützi-
gen Kulturverein gegründet und organisieren seither 
Lesungen, Ausstellungen, Konzerte und was ihnen 
sonst noch so einfällt.  
 

Mehr Infos unter www.leo-n.de/kunstmuehle-flachs-
landen 
 
 

 
 

Außensprechtage der Pflege-
beratungsstelle des Land-
kreises Ansbach in Lehrberg 
 

Die Pflegeberatungsstelle des Landkreises Ansbach 
führt im ersten Halbjahr 2026 wieder eine kostenlo-
se, individuelle, trägerunabhängige Pflegeberatung 
für Pflegebedürftige und deren Angehörigen durch.  
 

Die Sprechtage der Pflegeberatungsstelle finden an 
den folgenden Terminen jeweils zwischen 8:00 Uhr 
und 12:00 Uhr im Rathaus Lehrberg in der Sonnen-
straße 14 im Sitzungssaal statt: 
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Do., 09.04.2026 ς Do., 21.05.2026, - Do., 18.06.2026 
 

Neben der Abklärung des persönlichen Hilfebedarfs 
durch den Pflegeberater erhalten Sie Beratung über 
die Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung, die 
Finanzierung der Pflege, das Bayerische Landespfle-
gegeld sowie der Ausgestaltung der Pflege und Be-
treuung im ambulanten, teilstationären oder statio-
nären Bereich. Die Pflegeberatungsstelle ist bei An-
trägen, wie etwa dem Antrag auf einen Pflegegrad 
oder dem Schwerbehinderten-Antrag, gerne behilf-
lich. Unterstützung erfahren Sie auch bei Widersprü-
chen, um Ihren Leistungsanspruch gegenüber der 
Pflegekasse durchzusetzen. Fragen zu Themen wie 
Kurzzeit-, Tages- oder Verhinderungspflege oder zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Be-
ruf werden im persönlichen Gespräch beantwortet. 
Auf Wunsch kann eine Wohnraumberatung mit In-
formationen zur Finanzierung und Förderung sowie 
auch zu alle anderen Pflegeberatungsangeboten Vor-
Ort bei Ihnen zu Hause stattfinden.  
 

Das Team der Pflegeberatung bittet um vorherige 
Terminvereinbarung. Für den nordöstlichen Land-
kreis ist Frau Wellhöfer unter der Telefonnummer 
0981/468-5222 zu erreichen. Für den südwestlichen 
Landkreis erreichen sie Herrn Lechler unter der Tele-
fonnummer 0981/468-5220. Unter diesen Telefon-
nummern können auch Terminvereinbarungen für ei-
nen Vor-Ort-Beratungstermin in der eigenen Häus-
lichkeit getroffen werden, um auf die individuelle 
Pflege- und Wohnsituation bedarfsgerecht beraten 
zu können. 
 
 

Altglas und Metallverpa-
ckungen richtig entsorgen 
 

Im Landkreis Ansbach stehen Wert-
stoffinseln zur Entsorgung von Altglas und leeren Do-
sen zur Verfügung. Die Standorte dieser Wertstoffin-
seln können im Internet unter www.landkreis-ans-
bach.de oder in der Abfall-App eingesehen werden. 
 

In die Container dürfen ausschließlich restentleerte 
Verpackungen aus Glas oder Metall entsorgt werden. 
Dazu zählen beispielsweise Konservendosen, Glasfla-
schen für Essig und Speiseöl sowie Weinflaschen. 
Trinkgläser oder Spiegel dürfen übrigens nicht in die 
Container geworfen werden, sondern gehören in den 
Rest- oder Sperrabfall. Flach- und Wirtschaftsglas un-
terscheiden sich in der Zusammensetzung von Verpa-
ckungsglas und stören den Recyclingkreislauf. Auch 
Glühbirnen und Keramikartikel zählen nicht zu Verpa-
ckung und gehören somit nicht in die Container, son-
dern in den Restabfall beziehungsweise auf die Bau-
schuttdeponie. Die Entsorgungswege für einzelne 

Gegenstände können im Abfall-ABC auf der Home-
page des Landkreises Ansbach oder in der Abfall-App 
nachgelesen werden. 
 

Eine Verpackung ist restentleert, wenn sie beispiels-
weise mit einem Löffel ausgekratzt wurde, wie es bei 
einem Joghurtbecher der Fall ist, oder wenn sie aus-
tropfen gelassen wurde, wie bei einer Speiseölfla-
sche. Ein Ausspülen der Verpackungen ist nicht not-
wendig. 
 

Farbiges Glas, das nicht klar einzuordnen ist, wie 
blaues oder rotes Glas, sollte in den Grünglascontai-
ner entsorgt werden, da dieser am ehesten beige-
mischte Farben im Recyclingprozess verträgt. 
 

Die Einwurföffnung der Wertstoffinseln darf unter 
keinen Umständen vergrößert werden. Wenn ein Ge-
genstand aufgrund seiner Größe nicht durch die Öff-
nung passt, gehört er nicht in den Container. Für 
große Weißblechdosen stehen separate Container an 
den Wertstoffhöfen zur Verfügung. 
 

Die Entsorgung von Verpackungsabfällen aus Glas 
oder Metall an Wertstoffinseln ist nur an Werktagen 
von Montag bis Samstag in der Zeit von 7:00 bis 19:00 
Uhr gestattet, um Lärmbelästigungen zu vermeiden. 
Weitere Informationen und Tipps zur Mülltrennung 
können auf der Website www.muelltrennung-
wirkt.de/de/ eingesehen werden. 
 
 

Mit Technik die Energiewende gestalten: 
Weiterbildung zum Staatlich 
geprüften Techniker für Um-
weltschutztechnik und rege-
nerative Energien 
 

Der Landkreis Ansbach macht auf ein zukunftsorien-
tiertes Bildungsangebot in Triesdorf aufmerksam: An 
der Fachschule für Umweltschutztechnik und regene-
rative Energien am BSZ Triesdorf können sich Fach-
ƪǊŅŦǘŜ ȊǳƳ α{ǘŀŀǘƭƛŎƘ ƎŜǇǊǸŦǘŜƴ ¢ŜŎƘƴƛƪŜǊ ŦǸǊ ¦Ƴπ
ǿŜƭǘǎŎƘǳǘȊǘŜŎƘƴƛƪ ǳƴŘ ǊŜƎŜƴŜǊŀǘƛǾŜ 9ƴŜǊƎƛŜƴά wei-
terqualifizieren. Die praxisnahe Ausbildung richtet 
sich an alle, die ihre berufliche Zukunft in den Berei-
chen Umwelt, Klima und Energie sehen und aktiv an 
nachhaltigen Lösungen mitarbeiten möchten. 
 

Die Weiterbildung ist auf DQR-Niveau 6 eingeordnet 
und entspricht damit dem Abschluss Bachelor Profes-
sional in Technik. Absolventinnen und Absolventen 
erwerben die Kompetenz, technische Lösungen für 
Umwelt- und Energiefragen zu planen, umzusetzen, 
zu überwachen und zu optimieren. Damit eröffnen 
sich ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Unter-
nehmen ebenso wie im öffentlichen Dienst. Voraus-
setzung für die Aufnahme ist eine abgeschlossene 
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einschlägige Berufsausbildung in grünen Berufen, Be-
rufen der Baubranche oder der Elektrotechnik mit 
einjähriger Berufspraxis, sowie entsprechende Be-
rufspraxis. Die Weiterbildung dauert zwei Jahre in 
Vollzeit. Abgeschlossen wird sie mit der Prüfung zum 
α{ǘŀatlich geprüften Techniker für Umweltschutz-
ǘŜŎƘƴƛƪ ǳƴŘ ǊŜƎŜƴŜǊŀǘƛǾŜ 9ƴŜǊƎƛŜƴάΦ LƴƘŀƭǘƭƛŎƘ ŘŜŎƪǘ 
die Ausbildung ein breites Spektrum an Zukunftsthe-
men ab. In der Energietechnik werden unter ande-
rem Wärmepumpen, Photovoltaik, Geothermie, 
Wind- und Wasserkraft sowie Biogasanlagen behan-
delt. Ergänzend erwerben die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Kenntnisse in der Energieberatung. Ein 
integrierter Abschluss als Gebäudeenergieberater er-
möglicht es zudem, Energieausweise für Wohnge-
bäude auszustellen. 
 

 
 

Landrat Dr. Jürgen Ludwig wirbt für die Ausbildung als Techniker/in für 
Umweltschutztechnik und regenerative Energien am BSZ Triesdorf. Foto: 
Fabian Gottas 
 

Naturwissenschaftliche Grundlagen wie Chemie, Phy-
sik, Elektrotechnik, Konstruktion und Mathematik bil-
den das technische Fundament. Hinzu kommen 
rechtliche Inhalte aus Umwelt- und Verwaltungsrecht 
sowie betriebswirtschaftliche und organisatorische 
Kompetenzen in Umweltmanagement, Projektma-
nagement und Betriebswirtschaft. Ein besonderes 
Profil erhält die Ausbildung durch die Schwerpunkte 
am Standort Triesdorf. Dazu zählen Themen der Ab-
fallwirtschaft, des Gewässerschutzes und der Abwas-
sertechnik sowie der Trinkwasseraufbereitung in Zu-
sammenarbeit mit den Wasserwirtschaftsämtern. 
Die enge Verbindung von Theorie und Praxis sorgt da-
für, dass die Absolventinnen und Absolventen gezielt 

auf reale Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbe-
reitet werden. 
 

Nach erfolgreichem Abschluss stehen zahlreiche be-
rufliche Perspektiven offen. Einsatzmöglichkeiten be-
stehen unter anderem in der Energieberatung, im 
Umweltmanagement, in der Planung und Überwa-
chung umwelttechnischer Projekte sowie in der tech-
nischen Beratung für erneuerbare Energien. Auch Tä-
tigkeiten bei Wasserwirtschaftsämtern sind möglich. 
Darüber hinaus bietet der Abschluss eine solide 
Grundlage für ein weiterführendes Studium, wobei 
Anrechnungen je nach Hochschule möglich sind. 
 

Eine Anmeldung für die Weiterbildung für das Schul-
jahr 2026/2027 ist bis 20.04.2026 möglich. Informati-
onen sind unter www.bsz-ansbach.de oder telefo-
nisch unter 09826/65888-0 abrufbar. 
 
 

Wenn Essen zum Problem 
wird ς Einladung für Be-
troffene zur Kontaktgruppe 
Strohhalm 
 

Strohhalm bietet: 

¶ Raum zum Austausch und zur Information über 
das Thema  

¶ gegenseitige Unterstützung oder gemeinsame Su-
che nach Lösungen für Probleme 

¶ Schaffung von Motivation zur Behandlung 

¶ Knüpfen von Kontakten zu anderen Betroffenen 
 

Die Gruppe trifft sich an sechs Abenden jeweils don-
nerstags von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr im Gesund-
heitsamt Ansbach, Crailsheimstr. 64. 
 

Das erste Treffen findet am 16.04.2026 statt. Um 
eine rechtzeitige Anmeldung wird gebeten unter 
0981/468 7805 oder per Mail gesundheitsfoerde-
rung@landratsamt-ansbach.de. 
 
 

Alles rund?! um Schwanger-
schaft und Geburt ς ONLINE 
Zweiteilige Informationsver-
anstaltung für werdende Eltern 
 

Teil I:Gelungener Start mit Baby 
Wann: Dienstag, 14.4.2026, 18:00 Uhr 
Referentin: Frau Hartmann, Diplom-Sozialpädagogin 
(FH), Gesundheitsamt 
Themen:  

¶ praktische Tipps und nützliche Informationen für 
einen gelassenen Start ins Familienleben. 

¶ Die ersten Wochen als Mutter I Vater I Kind 

¶ Entwicklung des Kindes in den ersten Wochen 
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¶ Sichere Bindung 
 

Teil II: Informationsabend für werdende Eltern 
Wann: Dienstag, 21.4.2026, 18:00 Uhr 
Referenten: Frau Kroemer, Oecotrophologin, AOK, 
Frau Fälschle, Sozialpädagogin B.A., Gesundheitsamt 
Themen: 

¶ Säuglingsgerechtes Betten und Tragen I frühkindl. 
Haltungsschäden vermeiden 

¶ Richtige Ernährung in der Schwangerschaft und 
Stillzeit 

¶ Informationen zu Mutterschutz I Elternzeit I El-
terngeld u.v.m. 

 

Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn 
unter: Telefon: 0981 468-7802 oder per E-Mail: ge-
sundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de  
 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen 
sind kostenlos! 
 

Veranstaltung der staatlich anerkannten Beratungs-
stelle für Schwangerschaftsfragen am Gesundheits-
amt I Landratsamt Ansbach 
 
 

 
 

Gemeinderatssitzung vom 10.02.2026 ς 
öffentlicher Teil 
 
TOP 01 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit - Information 
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen wor-
den. Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, dass 
die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmbe-
rechtigt ist. Das Gremium ist daher beschlussfähig. 
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. Die 
Berichterstattung erfolgt grundsätzlich durch den 
Vorsitzenden, sollte in der Niederschrift kein anderer 
oder zusätzlicher Berichterstatter benannt sein. 
 
TOP 02 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 
vom 20.01.2026 ς öffentlicher Teil - beschließend 
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der ausge-
händigten Niederschrift ς öffentlicher Teil. Der 
Marktgemeinderat erhebt keine Einwände gegen die 
Niederschrift. 
 

Beschluss: einstimmig 
Die ausgehändigte Niederschrift ς öffentlicher Teil 
wird genehmigt. 
 
TOP 03 Baupläne - Information 
 

TOP 03 A Bauvorhaben Löll - Errichtung einer 
Lagerhalle - Rosenbacher Straße; Antrag auf Korrek-
tur des Negativvotums zum gemeindlichen Einver-
nehmen - beschließend 
 

Der Bauherr möchte auf dem Grundstück Fl.Nr. 599, 
Gemarkung Flachslanden eine Lagerhalle errichten. 
Die Halle hat eine Größe von 10,00 m * 15,00 m. Die 
Verwaltung stuft das Baugrundstück grundsätzlich als 
Dorfgebiet bzw. Mischgebiet ein. Die Lage ist inner-
halb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 
BauGB). Das Vorhaben fügt sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung und seiner Bauweise in die nä-
here Umgebung ein. Die Zufahrt an eine öffentliche 
Verkehrsfläche ist gegeben, die Erschließung mit 
Wasser und Abwasser ist nicht notwendig. 
 

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 
23.09.2025 das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bauvorhaben nicht erteilt mit der Begründung, dass 
das Bauvorhaben in einem Überschwemmungsgebiet 
HQ100 liegt. Eine damals vorherig erfolgte Rückspra-
che mit dem Wasserwirtschaftsamt ergab, dass dort 
das Vorhaben ebenfalls kritisch gesehen und eine ne-
gative Stellungnahme an das Landratsamt abgegeben 
werden wird.  
 

Der Bauherr hat nun mit Schreiben vom 01.12.2025 
die Überprüfung und Korrektur des gemeindlichen 
Negativvotums aufgrund veralteter HQ100-Berech-
nung beantragt. Das Antragsschreiben lag der Sit-
zungsvorlage bei. Der Bauherr ist in der Sitzung an-
wesend und erläutert seine Beweggründe für den An-
trag. 
 

Aufgrund der eingebrachten Einwände erfolgte von 
der Verwaltung im Vorfeld der Sitzung eine Rückspra-
che mit dem beauftragten Planer des Hochwasser-
schutzkonzeptes. In dessen bisherigen Berechnungen 
sind zwischenzeitlich erfolgte Hochwasserschutz-
maßnahmen (tatsächlich) noch nicht abgebildet. Eine 
Fertigstellung des Gutachtens sicherte der Planer bis 
Mitte 2026 zu (dann unter Berücksichtigung der bis-
her durchgeführten Maßnahmen). 
 

Bürgermeister Henninger erklärt den grundsätzlichen 
Verfahrensablauf zur Festsetzung eines Über-
schwemmungsgebietes. Demnach würde das dann 
fertig gestellte Gutachten im Benehmen mit dem 
Wasserwirtschaftsamt beim Landratsamt Ansbach 
eingereicht. Verfahrensherr ist dann das Landrats-
amt. Im Rahmen des Verfahrens findet eine Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange statt, bei der 
auch die betroffenen Grundstückseigentümer Ein-
wände erheben können, ähnlich wie bei einem Bau-
planungsverfahren. Die endgültige Festsetzung als 
Überschwemmungsgebiet erfolgt durch Rechtsver-
ordnung des Landratsamtes. 
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Da der Markt Flachslanden bei der Entscheidung über 
das gemeindliche Einvernehmen beim obigen Bau-
vorhaben nur die bauplanungsrechtlichen Gesichts-
punkte eines Bauvorhabens zu berücksichtigen hat, 
also im Innenbereich ob sich das Bauvorhaben nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung hier in die Um-
gebungsbebauung einfügt, kann der damalige Be-
schluss des Marktgemeinderates durchaus korrigiert 
und das gemeindliche Einvernehmen erteilt werden. 
Das Landratsamt Ansbach prüft dann im weiteren 
baurechtlichen Verfahren die Zulässigkeit aufgrund 
hochwassertechnischer Belange im Einvernehmen 
mit dem Wasserwirtschaftsamt. 
 

Im Marktgemeinderat wird u.a. die Meinung vertre-
ten, das gemeindliche Einvernehmen unabhängig 
von der juristischen Bewertung weiterhin zu versa-
gen, da der Markt Flachslanden aus eigenen Mitteln 
Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt hat und 
nun in Gebieten, die vom Hochwasser wieder betrof-
fen werden können keine Bebauung zulassen sollte. 
 

Beschluss: 11 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Marktgemeinderat hebt seinen Beschluss vom 
23.09.2025 auf und erteilt das gemeindliche Einver-
nehmen zum beantragten Bauvorhaben. 
 
TOP 03 B Bauvorhaben Rupp - Abbruch und 
Änderung von Nebengebäuden - beschließend 
 

Der Bauherr beabsichtigt den Abbruch und die Ände-
rung von Nebengebäuden. Das Bauvorhaben befin-
det sich im Innenbereich (§ 34 BauGB). Die umlie-
gende Bebauung weist charaktertypische Züge eines 
Dorfgebietes auf (§ 5 BauNVO). Das Bauvorhaben 
fügt sich seiner Eigenart nach in die umgebene Be-
bauung ein. Planungsrechtlich begegnet das Bauvor-
haben aus Sicht der Verwaltung keinen Bedenken. 
Die Nachbarunterschriften sind vollständig im Bauan-
trag vorhanden. Ebenso stimmen die Nachbarn dem 
Antrag auf Abweichungen der erforderlichen Ab-
standsflächen zu. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem beabsichtigten 
Abbruch, sowie der Änderung von Nebengebäuden 
zu und erteilt das gemeindliche Einvernehmen. 
 
TOP 03 C Bauvorhaben Lehnert - Anbau einer 
Außentreppe; Virnsberger Weg - beschließend 
 

Das Bauvorhaben wurde bereits in der Sitzung vom 
04.11.2025 behandelt und ist zurückgestellt worden, 
da die Bauherrschaft fehlende Pläne nachreichen 
musste. Dies ist zwischenzeitlich geschehen. Die Bau-
herrschaft beabsichtigt die Genehmigung einer Au-
ßen-Wendeltreppe zum vorhandenen Balkon am be-
stehenden Wohngebäude im Virnsberger Weg. Das 
Bauvorhaben befindet sich im Bereich des gültigen 

Bebauungsplans Nr. 2. Abweichungen oder Befreiun-
gen vom Bebauungsplan wurden keine beantragt. 
 

Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb der festge-
legten Baugrenzen. Die Zustimmung der angrenzen-
den Nachbarschaft Fl.Nr. 684/4 wurde erteilt. Die Er-
schließung ist gesichert. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Anbau einer Au-
ßentreppe an das bestehende Wohnhaus zu und er-
teilt das gemeindliche Einvernehmen. 
 
TOP 03 D Bauvorhaben Maurer - Umbau Stall 
zu Wohnhaus und Scheune zu Garage - beschließend 
 

Der Bauherr beabsichtigt den Umbau des vorhande-
nen Stalls zu einem Wohnhaus sowie den Umbau ei-
ner Scheune zur Garage auf dem Grundstück Birken-
fels 7. Das Bauvorhaben befindet sich im Innenbe-
reich (§ 34 BauGB). Die umliegende Bebauung weist 
charaktertypische Züge eines Dorfgebietes auf (§ 5 
BauNVO). Das Bauvorhaben fügt sich seiner Eigenart 
nach in die umgebene Bebauung ein. Planungsrecht-
lich begegnet das Bauvorhaben aus Sicht der Verwal-
tung keinen Bedenken. Die Nachbarunterschriften 
sind vollständig im Bauantrag vorhanden. Die Er-
schließung ist durch die bestehende Straße, Wasser-
leitung und eigene biologische Kleinkläranlage mit 
Anschluss an den gemeindlichen Regenwasserkanal 
gesichert. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Umbau des vor-
handenen Stalls zu einem Wohnhaus sowie dem Um-
bau einer Scheune zur Garage auf dem o.g. Grund-
stück zu und erteilt das gemeindliche Einvernehmen. 
 
TOP 04 Aufstellung Bebauungsplan Gewerbegebiet 
"Kellerfeld II" - beschließend 
 

Anlass der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die 
Anfrage eines ortsansässigen Unternehmens nach ei-
nem freien Gewerbegrundstück mit einer Größe von 
ca. 5.000 m² für den erforderlichen Neubau seines 
Betriebes. Da der Markt Flachslanden aktuell über 
keine freien Gewerbegrundstücke mehr verfügt, ist 
es erforderlich neue Gewerbeflächen auszuweisen, 
um auch zukünftig weitere gewerbliche Entwicklung 
zu ermöglichen. Es können im Anschluss an die beste-
ƘŜƴŘŜƴ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘŜ άYŜƭƭŜǊŦŜƭŘέ ǳƴŘ άLƳ DǊǸƴŘπ
ƭŜƛƴέ DǊǳƴŘǎǘǸŎke erworben werden, mit dem Ziel, 
Baurecht für Gewerbebetriebe zu schaffen. Der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans hat eine Gesamt-
größe von ca. 3,5 ha und beinhaltet die Flurstücke 
1545 und 1546 Gemarkung Flachslanden und eine 
Teilfläche des Flurstücks 1173 der Gemarkung Ket-
tenhöfstetten.  
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Der Geltungsbereich ist im beigefügten Lageplan, 
ausgearbeitet vom Ingenieurbüro Heller, als Anlage 
zum Aufstellungsbeschluss dargestellt. Die Flächen 
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungspla-
nes sollen entsprechend der geplanten Nutzung weit-
gehend als Gewerbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVO 
ausgewiesen werden. Neben der Gewerbeflächen 
und der erforderlichen Verkehrsflächen werden auch 
Maßnahmen zur Randeingrünung, die teilwiese auch 
als Ausgleichsflächen herangezogen werden können, 
Bestandteil des Bebauungsplanes. Der Flächennut-
zungsplan wird im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 
BauGB geändert. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat Flachslanden beschließt die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet 
αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘ LLά ƴŀŎƘ Ϡ н !ōǎΦ м .ŀǳƎŜǎŜǘȊōǳŎƘΦ 5ŜǊ 
Geltungsbereich ist im beigefügten Lageplan darge-
stellt. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich zu ver-
öffentlichen. Im nächsten Schritt wird der Planvor-
entwurf ausgearbeitet und die frühzeitige Beteiligung 
durchgeführt. 
 

MGR Bodächtel hat an der Abstimmung nicht teilge-
nommen. 
 
TOP 05 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz - Wid-
mung Fl.Nr. 41/1 Gem. Virnsberg  - beschließend 
 

Der Markt Flachslanden hat in seiner Sitzung vom 
08.11.2022 beschlossen, das Grundstück Fl.Nr. 41/1 
(Teil des Gässla) in Virnsberg zu erwerben. Zweck war 
die Sanierung des Weges durch die Gemeinde, die in 
der Zwischenzeit bereits erfolgt ist. Nun soll die Wid-
mung des Weges wie im Kaufvertrag vereinbart nach-
geholt werden, da durch Personalwechsel in der Ver-
waltung die Widmung bisher unterblieben ist. 
 

Beschluss: einstimmig 
5ŀǎ αDŅǎǎƭŀά όCƭΦbǊΦ пмκм DŜƳŀǊƪǳƴƎ ±ƛǊƴǎōŜǊƎύ Ƴƛǘ 
einer Länge von 0,061 km wird vom Beginn des Flur-
stücks 41/1 Gemarkung Virnsberg als Anfangspunkt 
im Westen bis zum Ende des Flurstücks 41/1 Gemar-
kung Virnsberg im Osten zum öffentlichen Weg ge-
widmet. 
 
TOP 06 Ländliche Entwicklung - Beschluss zum wei-
teren Verfahren bezüglich Kernwegenetz - beschlie-
ßend 
 

Der Marktgemeinderat und die NorA-Bürgermeister 
befassten sich seit dem Jahr 2017 immer wieder mit 
dem Thema Kernwege. Nach den ursprünglichen Pla-
nungen sollte in Flachslanden eine Verbindung zwi-
schen der AN 21 nördlich von Flachslanden und dem 
Wehrleitenweg geschaffen werden. Nach negativen 
Rückmeldungen der Grundstückseigentümer in einer 
gemeinsamen Informationsveranstaltung für alle 

NorA-Gemeinden in Lehrberg wurden die Pläne über-
arbeitet und die drei Kernwege 226.1 (Flachslanden-
Kettenhöfstetten = Promilleweg), 231.1 & 232.2 (Ro-
senbach-St 2253) und 228.1 (Borsbach-St 2253) ins 
Auge gefasst. 
 

Auch hier zeigte eine Abfrage der betroffenen Grund-
stückseigentümer und eine Informationsveranstal-
tung im Februar 2025, dass nur wenige Grundstücks-
eigentümer zu Flächenabtretungen für einen Kern-
wegeausbau bereit sind. Insgesamt wurde für die bei-
den Wege ein Flächenbedarf von ca. 2.750 m² errech-
net. 
 

Für die Gemeinde errechnen sich bei einer Länge von 
ŎŀΦ оΦнлл Ƴ .ŀǳƪƻǎǘŜƴ Ǿƻƴ ŎŀΦ мΦмнлΦллл ϵ ōŜƛ ŜƛƴŜƳ 
Ausbau als Asphaltweg. Dafür wäre eine Förderung in 
IǀƘŜ Ǿƻƴ ŎŀΦ рмлΦолл ϵ Ȋǳ ŜǊǿŀǊǘŜƴΣ ǿŀǎ Ȋǳ wŜǎǘƪƻǎπ
ǘŜƴ Ǿƻƴ ŎŀΦ слфΦтлл ϵ ŦǸǊ die Gemeinde führen 
würde. Bei einem Ausbau als Betonspur oder Pflas-
terspur errechnen sich bei einer Länge von ca. 3.200 
Ƴ .ŀǳƪƻǎǘŜƴ Ǿƻƴ ŎŀΦ мΦпплΦллл ϵΦ 5ŀŦǸǊ ǿŅǊŜ ŜƛƴŜ 
CǀǊŘŜǊǳƴƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ŎŀΦ срсΦмлл ϵ Ȋǳ ŜǊǿŀǊǘŜƴΣ 
ǿŀǎ Ȋǳ wŜǎǘƪƻǎǘŜƴ Ǿƻƴ ŎŀΦ туоΦфлл ϵ Ŧür die Ge-
meinde führen würde. Hinzukommen würden in bei-
den Fällen die Kosten für den Grunderwerb, falls die-
ser überhaupt möglich ist. 
 

Das Amt für Ländliche Entwicklung hat nunmehr die 
NorA-Gemeinden aufgefordert, eine Entscheidung 
über das weitere Vorgehen zu treffen, da die Kern-
wegeverfahren in Mittelfranken in absehbarer Zeit 
abgeschlossen werden sollen. Eine Fortführung ist 
nicht vorgesehen. 
 

Die Gemeinde Rügland und die Gemeinde Ober-
dachstetten haben aufgrund der nunmehr schlechte-
ren Fördersätze und der Schwierigkeiten beim 
Grunderwerb bereits Beschlüsse gefasst, dass auf 
den Kernwegeausbau verzichtet wird. Die Gemeinde 
Weihenzell hat von vorneherein keinen Antrag ge-
stellt. Einzig der Markt Lehrberg hält am Ausbau eines 
kleineren Kernwegs im Bereich Obersulzbach fest. 
Die Verwaltung hat vorgeschlagen, unter den gege-
benen Bedingungen ebenfalls auf dem Ausbau der 
geplanten Kernwege zu verzichten. 
 

Beschluss: 11 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Markt Flachslanden verzichtet auf die Umsetzung 
des Kernwegeausbaus auf seinem Gemeindegebiet. 
 
TOP 07 Bekanntgaben/Sonstiges - Information 
 

Bürgerversammlung und Ortsteilversammlungen 
 

Die diesjährige Bürgerversammlung findet am Don-
nerstag, 26.03.2026 um 19:30 Uhr im Gasthof Rose in 
Flachslanden statt. Aufgrund der derzeitigen Wahl-
veranstaltungen sollen grundsätzlich dieses Jahr 
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keine (zusätzlichen) Ortsteilversammlungen stattfin-
den. Allerdings wird im Ortsteil Virnsberg eine Infor-
mationsveranstaltung zur Nutzung des Schlosses 
Virnsberg abgehalten. Ein Termin wird dazu noch ab-
gestimmt und bekanntgegeben. 
 

Kommunalunternehmen ς Spätere Erhebung von Vo-
rauszahlungen 
 

Herr Wäger informiert, dass aufgrund von EDV-Um-
stellungen eine Erhebung der Vorauszahlungen für 
die Wasser- und Abwassergebühren nicht wie ge-
plant zum 15.02.2026 erfolgen konnte, sondern die 
Bescheide später ergehen werden. Hierzu wurden die 
Bürgerinnen und Bürger bereits mit der Heimatinfo-
App informiert und es wird auch noch eine Mitteilung 
hierzu im nächsten Amtsblatt erfolgen. 
 
 

 
 

Gewusst wie! Wege zum 
selbstbewussten, friedlichen 
Miteinander 
 

Auf Anregung unseres Elternbeirats haben wir uns als 
Lehrerteamelan auf die Suche nach einem Selbstbe-
hauptungskurs für unsere Schülerinnen und Schüler 
ƎŜƳŀŎƘǘΦ IŜǊǊ aƛŎƘŀŜƭ [ŜǿŜǊŜƴȊ όα{ŎƘǳƭŜ ŦǸǊ .ŜǿŜπ
ƎǳƴƎ ǳƴŘ ²ŀŎƘǎǘǳƳάύ Ƙŀǘ ƭŜǘȊǘŜƴŘƭƛŎƘ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ǎŜƛπ
ner jahrelangen Erfahrung und seines Standorts in 
unserer Nähe den Zuschlag bekommen.  
Ziele dieses Kurses waren 
- Respekt / Achtung vor dem Anderen  
- Streitschlichtung, Rollenspiele, Miteinander statt 

Gegeneinander 
- Gefühle zur Sprache, Körpersprache beachten  
- eigene Grenzen und die von anderen einhalten ler-

nen, 
- !ƎƎǊŜǎǎƛƻƴǎŀōōŀǳΣ ǇŅŘŀƎƻƎƛǎŎƘŜǎ αaŀǘǘŜƴ ǊŀǳŦŜƴά  
- Gewaltprävention, Gewaltfreie Kommunikation Ba-

sics (GFK) 
- Selbstvertrauen und Körperbewusstsein stärken 
- Sicherheit durch Selbstschutz 
 

Die Kinder lernten erste Schritte um zwischen Spiel 
ǳƴŘ ǿƛǊƪƭƛŎƘŜǊ αDŜǿŀƭǘά Ȋǳ ǳƴǘŜǊǎŎƘeiden. Sie übten 
sich effektiv zu behaupten und sinnvoll mit ihren 
Kräften umzugehen.  
 

Wir als Klassenlehrkräfte werden das angebahnte 
²ƛǎǎŜƴ ōŜǎƻƴŘŜǊǎ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ αƎŜǿŀƭǘŦǊŜƛŜƴ YƻƳπ
Ƴǳƴƛƪŀǘƛƻƴά όDƛǊŀŦŦŜƴǎǇǊŀŎƘŜκDCYύΣ ŘŜǊ {ǘǊŜƛǘπ
schlichter in den Jahrgangsstufen 2-4 und dem Ein-
ƘŀƭǘŜƴ ŘŜǊ α{¢htt-wŜƎŜƭά ŦƻǊǘŦǸƘǊŜƴ ǳƴŘ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎ 
an der Schule etablieren. 
 

 

 
 

Auch eine Kooperation mit der Judoschule Bischoff 
ǎƻƭƭ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ {ǇƻǊǘǳƴǘŜǊǊƛŎƘǘǎ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ αwŀƴπ
ƎŜƭƴ ǳƴŘ wŀǳŦŜƴά Ƴƛǘ ŀǳŦƎŜƎǊƛŦŦŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 
 

 
 

Ergänzt wurde dies durch ein Eltern-Kind-Training am 
Nachmittag in der Schulturnhalle. Hier konnten inte-
ressierte Eltern von Herrn Lewerenz und der Schullei-
tung Frau Schleußinger Informationen zum Kurs er-
halten und viele wichtige Selbstbehauptungsstrate-
gien zusammen mit ihren Kindern praktisch testen. 
Ein sehr kurzweiliger und interessanter Nachmittag, 
der für alle Teilnehmer äußerst gewinnbringend war.  
 

 
 

Ganz herzlichen Dank sagen wir all unseren Unter-
stützern, ohne deren finanzielle Hilfe dieser Kurs mit 
7 Einheiten zu je 90 Minuten in jeder Klasse, gar nicht 
hätte stattfinden können. 
- Schulförderverein der GS Flachslanden 
- Verein Wir-gegen-Jugendkriminalität 
- Jugendamt LRA Ansbach 
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Alles in allem wurde mit dem Kurs das Bewusstsein 
für einen freundlichen und friedlichen Umgang mitei-
nander besonders in den Vordergrund gestellt. Eine 
Chance für alle wieder an sich und ihren Umgangsfor-
men mit anderen zu arbeiten. 
 

Das Schulteam der GS Flachslanden 
 
 

Mittagsbetreuung 
 
 

Liebe Eltern, 
 

seit einigen Jahren gibt es für die Grundschule Flachs-
landen die Schulkindbetreuung, welche seit Septem-
ber 2022 die Marktgemeinde Flachslanden übernom-
men hat. 
 

Unsere Räumlichkeiten befinden sich im unteren Teil 
der Schule. 
 

Die Schulkindbetreuung ermöglicht die Betreuung 
von Schülerinnen und Schülern der 1. bis 4. Klasse. 
Vom Ende des stundenplanmäßigen Unterrichtes bis 
16 Uhr. Ebenso ist eine Betreuung in den Ferien mög-
lich. 
 

Der Aufenthalt ist dabei freizeitpädagogisch gestal-
tet. Den Kindern soll Bewegung, aber auch Ruhe und 
Entspannung nach dem Unterricht ermöglicht wer-
den. Sie können mit anderen spielen und kreativ sein. 
Es steht den Kindern vielfältiges Spiel- und Bastelma-
terial zur Verfügung. Außerdem besteht die Möglich-
keit, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen kön-
nen. Hierbei werden sie von uns betreut und unter-
stützt. Zudem können Eltern das Angebot eines war-
men Essens nutzen. 
 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das 
Team der Mittagsbetreuung 
 

Telefon: 0175 351 0696, E-Mail: mittagsbetreuung@ 
flachslanden.de 
 

oder an die Marktgemeinde Flachslanden 
 

Telefon: 09829 91 11 0, E-Mail: poststelle@flachslan-
den.de 
 

Wir bitten um Anmeldung bis zum 24.04.2026, damit 
wir die Planungen für das neue Schuljahr abschließen 
können. Für Anmeldung nach diesem Zeitpunkt kön-
nen wir eine Betreuung nicht garantieren. Das An-
meldeformular finden Sie auch unter www.flachslan-
den.de ǳƴǘŜǊ ŘŜǊ wǳōǊƛƪ α[ŜōŜƴ ϧ ²ƻƘƴŜƴά ǳƴǘŜǊ 
dem Punkt Schule. 
 

Das Team der Mittagsbetreuung 
 
 
 
 

Johann-Steingruber-Schule, Staatliche 
Realschule Ansbach 
 

Anmeldung für das Schuljahr 2026/27 sowie Anmel-
dung für die offene Ganztagsschule 
 

Die Anmeldung ist im Sekretariat der Realschule zu 
folgenden Zeiten vorzunehmen. 
 

Montag, 11. Mai 2026  08:00 bis 18:00 Uhr 
Dienstag, 12. Mai 2026  08:00 bis 16:00 Uhr 
Mittwoch, 13. Mai 2026 08:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag, 15. Mai 2026  08:00 bis 10:00 Uhr 
 

Unser Bildungsangebot: 
ω mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig 
ω wirtschaftswissenschaftlicher Zweig 
ω fremdsprachlicher Zweig 
ω handwerklich-praktischer Zweig 
ω Kooperation mit der Fachoberschule Ansbach 
ω Förderunterricht in verschiedenen Jahrgangs-

stufen 
ω Wahlunterricht unter anderem in Kunsterzie-

hung, Chor und Instrumentalmusik, Französisch, 
Naturwissenschaften, Hauswirtschaft 

ω Chor-, Big-Band-, Robotik-, Forscher- oder Fuß-
ballklasse in der 5. und 6. Jahrgangsstufe 

ω vertieftes Bildungsangebot für Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und Technik 
(MINT) 

ω Abschlussprüfung im Fach Informationstechno-
logie auf freiwilliger Basis 

 

Offene Ganztagsschule 
Auch im nächsten Schuljahr bieten wir wieder die fle-
xible Betreuung in der offenen Ganztagsschule an. 
Voraussetzung für deren Besuch ist eine Buchung an 
zwei Tagen mit mindestens 6 Stunden Betreuungs-
zeit. Geringe Kosten entstehen, wenn Ihr Kind in un-
serer modernen Mensa an der Mittagsverpflegung 
teilnimmt. Die Betreuung in Lerngruppen und die 
Teilnahme an den Freizeitangeboten (z. B. Kochen, 
Sport etc.) ist kostenfrei. 
 

Für die Anmeldung zum Übertritt in 
die Staatliche Realschule Ansbach 
bzw. für den Besuch der offenen Ganz-
tagsschule ist eine Online-Anmeldung 
erforderlich. Den entsprechenden Link finden Sie 
auf unserer Homepage www.realschule-ansbach.de 
 

Die Anmeldung ist von einem Erziehungsberechtig-
ten persönlich vorzunehmen. Dabei sind vorzule-
gen: 
ω unterschriebener Ausdruck der Online-Anmel-

dung 
ω Geburtsurkunde im Original 
ω Übertrittszeugnis im Original für den Übertritt 

aus der 4. Jahrgangsstufe 
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bzw. Zwischenzeugnis für den Übertritt aus der Mit-
telschule oder aus dem Gymnasium 

ω gegebenenfalls Sorgerechtsbescheid 
 

Offene Fragen können bei der Anmeldung jederzeit 
noch geklärt werden. 
 

gez. Thomas Häckel, Realschuldirektor 
 
 

Anmeldungen zur Aufnahme in Ansba-
cher Gymnasien 
 

An den drei Ansbacher Gymnasien (Gymnasium Caro-
linum, Platen-Gymnasium, Theresien-Gymnasium) 
finden in der Zeit vom 11. bis 13. Mai 2026 jeweils 
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 
16:30 Uhr, am 15. Mai 2026 nur von 8:00 Uhr bis 
12:00 Uhr, die Anmeldungen zur Aufnahme in die 5. 
Klassen für das kommende Schuljahr statt. 
 

Spätere Anmeldungen dürfen in der Regel nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

 

Bitte beachten Sie, dass in diesem Jahr eine digitale 
Voranmeldung ab 23.03. bis 08.05.2026, 12:00 Uhr, 
nötig ist. 
 

gez. Stefan Exner, Schulleiter 
 
 

 
 

Evang.-Luth. 
Kirchengemeinde 

 
April 2026 

 
 

Ev.-Luth. Pfarramt Flachslanden 
Pfarrstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/222, Fax: 09829/1439, 
E-Mail: pfarramt.flachslanden@elkb.de  
Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Pfarramtssekretärin Barbara Fleischmann 
Erreichbarkeit: 
Montag Home-Office Handy 015172049938 
Dienstag Pfarramt Flachslanden + Herr Schnurren-
berger 8.30 ς 12.30 Uhr 
Mittwoch Pfarramt Rügland + Herr Schnurenbrger 
8.30 ς 12.30 Uhr 
Donnerstag Pfarramt Flachslanden 8.30 ς 12.30 Uhr 
 

Gründonnerstag, 02. April 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 
Gemeindehaus 
Karfreitag, 03. April 
9.30 Uhr Flachslanden Gottesdienst mit Abendmahl 
in der Kirche mit Pfrin. Elisabeth Franz-Chlopik 

Ostersonntag, 05. April 
9.30 Uhr Flachslanden Gottesdienst mit Pfrin. Elisa-
beth Franz-Chlopik 
9.30 Uhr Flachslanden KIGO im Gemeindehaus mit 
Osterfrühstück 
Ostermontag, 06. April 
9.30 Uhr Flachslanden Gottesdienst mit Pfr. i. R. 
Norbert Küfeldt  
Donnerstag, 09. April 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 
Gemeindehaus 
Freitag, 10. April 
18.00 Uhr Flachslanden Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Flachslanden Jugendkreis im Gemeinde-
haus 
Samstag, 11. April 
10.00 Uhr Flachslanden Kinderbibeltag im Gemein-
dehaus. Es freuen sich die KIGO Teams Rügland, Un-
ternbibert und Flachslanden auf Euch. 
Sonntag, 12. April, Quasimotogeniti 
9.30 Uhr Flachslanden Gottesdienst mit Lektoren 
Hans Sichermann und Hans Heubeck 
Dienstag, 14. April 
15.30 Uhr Bibelgesprächskreis der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft im Gemeindehaus Flachslanden 
Donnerstag, 16. April 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 
Gemeindehaus 
Freitag, 17. April 
18.00 Uhr Flachslanden Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Flachslanden Jugendkreis im Gemeinde-
hausdien 
Samstag, 18. April 
19.00 Uhr Flachslanden Beicht- und Abendmahlsgot-
tesdienst anlässlich der Konfirmation mit Pfr. Max 
Schnurrenberger 
Sonntag, 19. April, Misicordias Domini 
9.30 Uhr Flachslanden Konfirmation mit Pfrin. Elisa-
beth Franz-Chlopik und Posaunenchor 
17.30 Uhr Flachslanden Dankandacht mit Pfrin. Eli-
sabeth Franz-Chlopik 
Donnerstag, 23. April 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 
Gemeindehaus 
Freitag, 24. April 
18.00 Uhr Flachslanden Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Flachslanden Jugendkreis im Gemeinde-
haus 
Sonntag, 26. April, Jubilate 
9.30 Uhr Flachslanden Gottesdienst mit Taufe durch 
Pfrin. Elisabeth Franz-Chlopik 
 

Urlaub/Abw. Pfarrer Max Schnurrenberger 
06.04. ς 12.04. + 15.04. ς 16.04. 

Vertretung Pfarrerin Franz-Chlopik 
 

30.03.-03.04. Urlaub Pfarramt Barbara Fleischmann 
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Konfirmation 2026 
 

Lorenz Korbacher 
 

Im kirchlichen Gemeindebrief fehlte unter den Na-
men der Konfirmanden 2026 Lorenz Korbacher, hier-

mit möchten wir ihn noch veröffentlichen. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Katholische 
Pfarrgemeinde 

 
April 2026 

 
 

Kath. Pfarramt Virnsberg 
Schloßgarten 3, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/304, Fax: 09829/1399, 
E-Mail: ssb.ansbach-stadt-und-land@erzbistum-

bamberg.de 
Homepage: www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de 
Pfarrer Dieter Hinz 
Telefon: 0981/86132, Fax: 0981/87834 
Pfarrsekretärin Petra Riedel 
Öffnungszeiten Pfarramt:  
Dienstag und Donnerstag 14:00 Uhr ς 17:00 Uhr 
 

Bis zum Druck der Gottesdienstordnung kann es noch 
zu Änderungen kommen. Bitte beachten Sie daher 
die Gottesdienstordnung, die rechtzeitig in all unse-
ren Kirchen ausliegt. Außerdem wird die Gottes-
dienstordnung auch in unsere Homepage eingefügt. 
www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de 
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Donnerstag, 02. April Gründonnerstag 
20:00 Uhr SO Messe vom letzten Abendmahl anschl. 
Ölbergstunde  
Freitag, 03. April Karfreitag 
15:00 Uhr VI Feier vom Leiden und Sterben Christi - 
bitte eine Blume mitbringen  
Samstag, 04. April Karsamstag 
21:00 Uhr SO Festliche Feier der Osternacht mit 
Speisensegnung  
Sonntag, 05. April Hochfest der Auferstehung des 
Herrn, Ostersonntag 
10:00 Uhr NE Osterfestgottesdienst mit Speisenseg-
nung  
10:00 Uhr UA Osterfestgottesdienst mit Speisenseg-
nung  
Montag, 06. April Ostermontag 
10:00 Uhr VI Osterfestgottesdienst mit Speisenseg-
nung 
Samstag, 11. April 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse   
Sonntag, 12. April Sonntag der göttl. Barmherzig-
keit - Weißer Sonntag 
10:00 Uhr SO Erstkommunionfeier   
Montag, 13. April 
09:30 Uhr VI Dankmesse - Erstkommunion   
Samstag, 18. April  
17:30 Uhr NE Vorabendmesse   
Sonntag, 19. April 3. Sonntag der Osterzeit 
09:00 Uhr UA Eucharistiefeier   
Donnerstag, 23. April 
18:00 Uhr NE Eucharistiefeier   
Freitag, 24. April  
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier  
Samstag, 25. April 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse   
Sonntag, 26. April 4. Sonntag der Osterzeit 
09:00 Uhr VI Eucharistiefeier   
Dienstag, 28. April 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier  
Freitag, 01. Mai Maria Schutzpatronin v. Bayern 
10:00 Uhr SO Eucharistiefeier  
Samstag, 02. Mai 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse   
Sonntag, 03. Mai 5. Sonntag der Osterzeit 
09:00 Uhr UA Eucharistiefeier   
18:00 Uhr VI Maiandacht   
 
 

 
 
Geburten 
keine 
 

Eheschließungen 
keine 
 

Sterbefälle 

Christa Eder, Kellern 1 
Michael Dallheimer, Boxau 2 
 
 

 
 

Der Markt Flachslanden 
gratuliert im April 2026:  
 

Zum 92. Geburtstag 

¶ Gerda Bucher, Nelkenweg 9 
 

Zum 90. Geburtstag 

¶ Ernst Reif, Hainklingen 7 
 

Zum 80. Geburtstag 

¶ Wolfgang Duttke, Wiesenstraße 7 
 

Zum 60jährigen Ehejubiläum 

¶ Hannelore und Wilhelm Horwath, Rosenbacher 
Straße 23 

 

Zum 50jährigen Ehejubiläum 

¶ Veronika und Ernst Reif, Hainklingen 7 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Herzliche Einladung zum Früh-
jahrs-Flohmarkt  
 

am Samstag, 09. Mai und Sonntag, 10. Mai 2026 je-
weils von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Scheune und 
Garten, Ruppersdorfer Straße 5 in Rügland. 
 

Der Frühling lockt und unsere nächste Aktion steht 
vor der Tür. Unser Angebot an wunderschönen ge-
brauchten Gegenständen ist wie immer riesig. Natür-
lich kommen auch alle Garten- und Pflanzenliebhaber 
wieder auf ihre Kosten. 
 

Da am Sonntag Muttertag ist, bieten wir eine beson-
dere Attraktion: Zur gemütlichen Kaffeerunde im 
Garten gibt es am Nachmittag musikalische Unterhal-
tung. 
 

Wir freuen uns sehr auf alle Gäste aus Nah und Fern! 
 

Verschaffen Sie sich einen Eindruck von unseren 
letztjährigen Veranstaltungen unter www.charity-
floh.de   
 

Die Mitglieder und der Vorstand von CharityFloh e.V. 
Vorsitzende Monika Preimel-Endlich 
Tel. 09828/653 
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    Jetzt anmelden! 
 

    Außenstelle 
    Flachslanden 
 
 

Leitung: Ariane Braun 
Anmeldungen und Informationen: Markt Flachslan-
den, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Tel.: (09829) 91 11-14, Fax (09829) 91 11-21,  
E-Mail: poststelle@flachslanden.de  
oder www.vhs-lkr-ansbach.de 
 
 

F31301A 
Einführung in die künstliche Intelligenz 
 

Thomas Böhm, Industriemeister/Nachrichtentechnik 
1 Tag, 31.03.2026 
Dienstag, 31.03.2026 von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden, 
Schulstr. 2, 91604 Flachslanden 
Kursgebühr: 16,00 Euro 
 

mailto:poststelle@flachslanden.de
http://www.vhs-lkr-ansbach.de/
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Beim VHS-Infoabend erfahren Sie, wie Künstliche 
Intelligenz funktioniert und wie sie den Alltag 
unterstützen kann ς klar, verständlich und praxisnah. 
Für alle, die einen Blick in die Welt von morgen 
werfen möchten. 
 

H33301C 
Qigong ς eine der drei Säulen der chine-
sischen Medizin - Anfängerkurs 
 
Qigongweg, Claudia Mehmke, Qigong-Lehrerin  
10 Tage, 15.04.2026 bis 01.07.2026 
Mittwoch, wöchentlich 16:15 bis 17:30 Uhr 
Evangelisches Gemeindehaus, Ansbacher Str. 3 
YǳǊǎƎŜōǸƘǊΥ ϵ ссΣтл    
 

Qigong kann als Werkzeug gesehen werden, um 
selbsttätig die eigene Gesundheit zu verbessern 
bzw. zu erhalten. Spezifische Bewegungen, Haltun-
gen und Atemübungen aktivieren die Lebenskraft, 
sorgen aber auch für mehr innere Ruhe und Ausge-
glichenheit. 
Die Vielfalt des Qigong ermöglicht, dass es in der 
Prävention, in der Therapie und auch in der Rehabili-
tation eingesetzt werden kann. Es gibt Übungen fürs 
Sitzen, Stehen, Liegen und Gehen. Das bedeutet, 
dass auch mit körperlicher Einschränkung geübt 
werden kann. 
Die einfachen Übungen sind leicht in den Alltag in-
tegrierbar. Eine Methode, um seinen Alltag besser 
zu bewältigen! 
 

Bitte bequeme Kleidung und dicke Socken mitbrin-
gen. 

 

H33302C 
Qigong ς eine der drei Säulen der chine-
sischen Medizin 
 

Qigongweg, Claudia Mehmke, Qigong-Lehrerin  
10 Tage, 16.04.2026 bis 09.07.2026 
Donnerstag, wöchentlich 17:30 bis 18:45 Uhr 
Evangelisches Gemeindehaus, Ansbacher Str. 3 
YǳǊǎƎŜōǸƘǊΥ ϵ ссΣтл   
 

Qigong kann als Werkzeug gesehen werden, um 
selbsttätig die eigene Gesundheit zu verbessern bzw. 
zu erhalten. Spezifische Bewegungen, Haltungen und 
Atemübungen aktivieren die Lebenskraft, sorgen 
aber auch für mehr innere Ruhe und Ausgeglichen-
heit. 
Die Vielfalt des Qigong ermöglicht, dass es in der Prä-
vention, in der Therapie und auch in der Rehabilita-
tion eingesetzt werden kann. Es gibt Übungen fürs 
Sitzen, Stehen, Liegen und Gehen. Das bedeutet, dass 
auch mit körperlicher Einschränkung geübt werden 
kann. 

Die einfachen Übungen sind leicht in den Alltag integ-
rierbar. Eine Methode, um seinen Alltag besser zu be-
wältigen! 
 

Bitte bequeme Kleidung und dicke Socken mitbrin-
gen. 
 

M35301A 
Inline-Skaten für Anfänger*innen für 
Kinder ab 5 Jahren 
 

Jochen Frehner 
1 Nachmittag, 06.05.2026 
Mittwoch, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Treffpunkt: Parkplatz Edeka-Markt Schuler, Kellerfeld 
2, 91604 Flachslanden 
Kursgebühr: 11,30 Euro 
 

In diesem Kurs wird alles spielerisch geübt, was zum 
sicheren Fortbewegen im Straßenverkehr dazu ge-
hört: Bremsen, Kurvenfahren, Fallübungen und 
Spiele. Teilnahmevoraussetzung: Die Kinder sollten 
auf Inlinern stehen und alleine aufstehen können. 
 

Bitte Inliner, Hand-, Knie-, Ellbogenschoner, Helm 
und etwas zum Trinken mitbringen. 
 

 
 

125 Jahre TSV Flachslanden 
Festkommers 
 

Liebe Mitglieder des TSV Flachslanden, 
 

am Samstag, den 25.04.2026, findet an-
lässlich unseres 125jährigen Jubiläums der offizielle 
Festkommers in der Mehrzweckhalle statt. Neben 
der Vorstellung unseres Vereins werden Vertreter 
aus Politik und Sport Grußworte an uns richten und 
es werden langjährige und besonders verdiente Mit-
glieder geehrt. Die Blaskapelle Virnsberg übernimmt 
die musikalische Umrahmung, für das leibliche Wohl 
ist bestens durch Familie Volkert gesorgt. Offizieller 
Beginn ist um 18 Uhr, ab 17 Uhr ist bereits Einlass - es 
lohnt sich, die Bilderausstellung im Foyer anzusehen. 
 

Alle Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen. 
 

Die Vorstandschaft 
 
 

Gesangverein 1864 Flachslanden e. V. 
 

Du singst gerne und möchtest zusammen mit ande-
ren zusammen singen? Probiere es doch mal aus und 
komm zu einer Schnupperstunde vorbei.  
 

Wir singen immer montags um 19.30 Uhr bis 21.00 
Uhr im Gemeindehaus Flachslanden. 
 

Einfach vorbeikommen und ausprobieren. 
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Die Termine für das Schnuppersingen sind: 
 

13. April 2026 
04. Mai 2026 
01. Juni 2026 
06. Juli 2026 
 

Singen macht glücklich, und stärkt die Gesundheit! 
 

Wir freuen uns auf dich! 
 
 

Bodyshape ς Fit und in Form 
Gymnastik beim SV Unteraltenbernheim 
 

Wir bieten wieder einen neuen Kurs für ein abwechs-
lungsreiches Ganzkörper-Training, bestehend aus 
einfachem Warmup, intensiven Kräftigungs- und Aus-
dauerübungen und sanftem Cooldown.  
 

Das Bewegungsprogramm beinhaltet Übungen für 
Arme, Beine, Bauch, Po und einen starken Rücken, ist 
geeignet für Jung und Alt, steigert die Ausdauer, hält 
fit und macht Spaß! 
 

Mitbringen musst Du nur ein Handtuch, Getränk und 
gute Laune. 
 

Wir freuen uns auf Dich! 
 

Wann:  ab Mittwoch, 15. April 2026  
              von 17:30 bis 18:30 Uhr  
 und von18:45 bis 19:45 Uhr 

Wo: Im Sportheim in Unteraltenbern-
heim, Gymnastikraum 

 

Infos und Anmeldung bei:  
 Martina Albert  Tel: 0175 984 0033 
oder  Beate Eberlein  Tel: 09107 924 644 
 
 

 
 

Pflanzenbörse 
 

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Flachs-
landen bietet wieder eine Pflanzenbörse an. Ge-
tauscht bzw. erworben werden können heimische 
Pflanzen für Steingarten, Staudenbeete, Sträucher, 
Kräuter und verschiedene Pflanzen für den Gemüse-
garten. Ziel dieser Veranstaltung ist es, dazu beizutra-
gen, dass Pflanzen die früher in Gärten häufig zu se-
hen waren, u.a. wieder mehr Verbreitung finden. 
Wer Sträucher übrig hat, diese nicht ausgraben, denn 
es wird eine Liste erstellt und bei Bedarf auf den 
Spender verwiesen. Die Veranstaltung findet am 
Samstag, den 25. April von 10.00 ς12.00 Uhr bei 
Edeka Schuler in Flachslanden statt. 

Der Verein freut sich schon auf ihr kommen 

Maschinenverleih 
 

ω aƻǘƻǊƘŀŎƪŜΣ ±ŜǊǘƛƪǳǘƛŜǊŜǊ 

ỏ Gartenhäcksler 
o Verwendung gut zum Mulchen der Baumscheiben 
o Vermischen mit dem Grasschnitt zum Kompostie-
ren 
ω {ǘƛƘƭ IŜŎƪŜƴǎŎƘŜǊŜΣ IƻŎƘŜƴǘŀǎǘŜǊ ǳƴŘ DŜǎǘǊǸǇǇπ
schneider 
Zeiterfassung über Zähler 
Obstmuser 

ỏ Zum Zerkleinern von Obst für Maischen 
 

²ŜƛǘŜǊŜ LƴŦƻΩǎ ǳƴŘ ƴŀŎƘ ǘŜƭΦ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ Ȋǳ ƳƛŜǘŜƴ 
bei: Willy Kirschbaum, Im Priel 9, Tel.: 1228 
 

Schultheiß, 2. Vorsitzende 
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April 
01. Apr. 11:30 Uhr 

Rentner-Pensionisten- und Witwenbund 
Monatstreffen, Gasthaus Zum Kreuz, Virns-
berg 

02. Apr. 19:30 Uhr 
 Hegegemeinschaft Flachslanden 
 Monatsversammlung, Gasthof Rose 
02. Apr. 20:00 Uhr 
 Imkerverein Flachslanden 
 Jahreshauptversammlung, Gasthof Rose 
09.Apr. 14:00 Uhr 
 VdK Flachslanden 

Kaffeenachmittag, Gasthaus Zum Kreuz, 
Virnsberg 

11. Apr. 17:30 Uhr 
 Bayern Bazis Flachslanden 
 Irischer Abend, Vereinsheim (ehem. Gast-

haus Lux) 
12. Apr. 19:00 Uhr 
 Gesangverein 1864 Flachslanden e. V. 
 αOh Happy Dayά Konzert mit Orgel Klaus 

Büchler, in der Kirche St. Gertraud, Obern-
zenn 

13. Apr. 19:30 ς 21:00 Uhr 
 Gesangverein 1864 Flachslanden e. V. 
 Schnupperstunde: Komm und sing mit, Ge-

meindehaus Flachslanden 
16. Apr. 19:30 Uhr  
 SPD OV Obere Rezat 
 Stammtisch, Gasthaus A. Kerschbaum, Ober-

dachstetten 
17. Apr. 18:00 Uhr 
 Caritas-Tagespflege Flachslanden 
 LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎ α±ƻǊǎƻǊƎŜƴ 

ŘǳǊŎƘ ±ƻƭƭƳŀŎƘǘκ±ŜǊǘǊŜǘǳƴƎǎǊŜŎƘǘά 
18. Apr. 11:00 Uhr 
 VdK Flachslanden 

Frühlingsfahrt  
19. Apr. 13:00 Uhr 
 Heimatverein Flachslanden e. V. 

Besuch des Fränkischen Museums Feucht-
wangen, Treffpunkt Marktplatz  

25. Apr. 10:00 Uhr 
 VGL Flachslanden 
 Pflanzenbörse, Parkplatz EDEKA Schuler, 

Flachslanden 
25. Apr. 18:00 Uhr 
 TSV Flachslanden 
 125. Jahr-Feier, Festkommers, Mehrzweck-

halle Flachslanden 
28. Apr. 14:00 ς 16:00 Uhr 
 Caritas-Tagespflege Flachslanden 
 Kaffeeklatsch 

30.04-04.05. 
 Partnerschaftsverein Flachslanden- Cor-

nil/Sainte-Fortunade e. V. 
 Besuch der Partnergemeinden in Frankreich 
 
 

 
 

Neues Leben für gebrauchte Dinge 
 

Mit dem nahenden Frühjahr nutzen viele Menschen 
die Gelegenheit für einen gründlichen Frühjahrsputz. 
Dabei werden oft zahlreiche Gegenstände aussortiert 
ς von Büchern über CDs bis hin zu Kleidung. Am Ende 
stellt sich häufig die Frage: Wohin mit den noch gut 
erhaltenen Dingen? 
 

Bevor diese im Restmüll landen oder anderweitig 
entsorgt werden, lohnt sich laut der Abfallwirtschaft 
am Landratsamt Ansbach der Blick auf soziale Einrich-
tungen in der Region. Viele von ihnen nehmen gut er-
haltene Gegenstände an und geben ihnen eine 
zweite Verwendung. 
 

Im Landkreis Ansbach gibt es zahlreiche entspre-
chende Angebote. In Heilsbronn befindet sich bei-
ǎǇƛŜƭǎǿŜƛǎŜ ŘŜǊ α!ǊŎƘŜ !ƪǘƛǾƳŀǊƪǘάΣ ŘŜǊ ȊǳƳ мΦ !ǇǊƛƭ 
2026 in neue Räumlichkeiten in der Fabrikstraße 1a, 
флрсл IŜƛƭǎōǊƻƴƴ ǳƳȊƛŜƘǘΦ 5ŜǊ α.ǸŎƘŜǊǿǳǊƳά ƛƴ 
FeuchtwangŜƴ ǎƻǿƛŜ Řŀǎ α²Ŝǎǘ²ŜǊƪά ŘŜǊ [ŜōŜƴǎπ
hilfe in Dinkelsbühl nehmen unter anderem aussor-
tierte Bücher entgegen. Einen kostengünstigen 
Transport bieten beispielsweise der BRK-Gebraucht-
ǿŀǊŜƴƘƻŦ 5ƛƴƪŜƭǎōǸƘƭ ǎƻǿƛŜ ŘŜǊ αDŜōǊŀǳŎƘǘǿŀǊŜƴπ
ƳŀǊƪǘ !ƴǎōŀŎƘά ŀƴΦ 
 

Second-Hand-Läden wie beispielsweise von der Cari-
tas in Herrieden freuen sich zudem über gut erhal-
tene Kleidungsspenden. Viele Einrichtungen nehmen 
darüber hinaus weitere Gegenstände wie Möbel, 
CDs, Schuhe oder Teppiche an und bieten teilweise 
zusätzliche Dienstleistungen, etwa Unterstützung bei 
Umzügen. 
 

Eine Übersicht weiterer sozialer Einrichtungen im 
Landkreis Ansbach finden Interessierte auf der 
Homepage www.landkreis-ansbach.de (beispiels-
ǿŜƛǎŜ Ȋǳ ŦƛƴŘŜƴ ǸōŜǊ Řŀǎ {ǳŎƘǿƻǊǘ α²ŜǊǘǎǘƻŦŦƘǀŦŜάύ 
sowie in der Abfall-App. 
 

Nicht mehr gebrauchsfähige Gegenstände können an 
einem Wertstoffhof oder bei einem zertifizierten Ent-
sorgungsfachbetrieb abgegeben werden. Der jeweils 
richtige Entsorgungsweg lässt sich über das Abfall-
ABC auf der Homepage des Landkreises oder in der 
Abfall-App nachschlagen. Für Fragen steht außerdem 
die Abfallberatung des Landkreises Ansbach unter 
der Telefonnummer 0981/468-2345 zur Verfügung. 
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Wanderführer durch das Romantische 
Franken 
 

Einen neuen Wanderführer durchs Romantische 
Franken haben die Autoren und Journalisten Gerhard 
Heimler und Wolfgang Schmieg vorgestellt. Landrat 
Dr. Jürgen Ludwig, Vorsitzender des Tourismusver-
bandes Romantisches Franken, und Geschäftsführe-
rin Regina Bremm zeigten sich beeindruckt von der 
umfangreichen Recherche und der intensiven Vorar-
beit, die in die Erstellung des Buches eingeflossen 
sind. Erschienen ist es im Rother Bergverlag, einem 
führenden Verlag für Wanderliteratur. 
 

Der neue Wanderführer stellt die Region Romanti-
sches Franken umfassend in einem eigenen Wander-
buch vor und vereint insgesamt 50 ausgewählte Tou-
renvorschläge. Die Routen führen durch eine ab-
wechslungsreiche Kulturlandschaft zwischen Fürth 
und Dinkelsbühl sowie zwischen Rothenburg ob der 
Tauber und Wassertrüdingen. Die meisten Touren 
sind als Rundwanderungen konzipiert, ergänzt durch 
einige Streckenwanderungen, etwa von Cadolzburg 
nach Wilhermsdorf oder von Burgfarrnbach nach 
Zirndorf. Ziel der Autoren ist es, Wandernden nicht 
nur attraktive Wege zu zeigen, sondern auch die Be-
sonderheiten der Region erlebbar zu machen. 
 

 
 

tǊŅǎŜƴǘƛŜǊǘŜƴ ŘŜƴ ²ŀƴŘŜǊŦǸƘǊŜǊ αwƻƳŀƴǘƛǎŎƘŜǎ CǊŀƴƪŜƴά όǾƻƴ 
links): Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Vorsitzender des Tourismusver-
bands Romantisches Franken, die Autoren Wolfgang Schmieg 
und Gerhard Heimler sowie Regina Bremm, Geschäftsführerin 
des Romantischen Franken. Foto: Matthias Lange 
 

Während der Buchvorstellung in Cadolzburg nahmen 
Heimler und Schmieg, früherer Chefredakteur der 
αbǸǊƴōŜǊƎŜǊ bŀŎƘǊƛŎƘǘŜƴάΣ ƛƘǊ tǳōƭƛƪǳƳ ȊǳƴŅŎƘǎǘ 
mit auf einen Streifzug durch das Wandergebiet und 

präsentierten anhand zahlreicher Fotografien die 
Vielfalt an Natur- und Kultursehenswürdigkeiten. Da-
bei wurde deutlich, dass die Touren gezielt Orte mit-
einander verbinden, die zum Entdecken und Verwei-
len einladen. Dazu zählen unter anderem die Wein-
berge der nördlichen Frankenhöhen und des Tauber-
tals, die Kombination aus historischer Altstadt und 
Naturschutzgebiet bei der Dinkelsbühler Landmark-
Tour, eine kurze Wanderung zum jüdischen Friedhof 
in Bechhofen oder eine Route auf den Spuren der Rö-
mer bei Wilburgstetten. Viele der Wege führen zu 
historischen Stätten, landschaftlichen Aussichtspunk-
ten oder kulturellen Besonderheiten, sodass Wan-
dernde entlang der Strecken immer wieder Gelegen-
heit haben, Rast zu machen und die Umgebung be-
wusst wahrzunehmen. 
 

Im weiteren Verlauf des Abends berichteten die bei-
den Autoren über die Entstehung des Wanderführers 
und gaben Einblicke in ihre Arbeit. Sie schilderten, 
wie aus einer ersten Idee durch intensive Vorberei-
tung, zahlreiche Begehungen vor Ort und sorgfältige 
Auswahl schließlich ein fertiges Buch entstand. Ne-
ben dem Einsatz moderner GPS-Technik spielen da-
bei weiterhin klassische topografische Karten eine 
wichtige Rolle. Auch bei der fotografischen Doku-
mentation der Touren sind Geduld und Planung er-
forderlich, etwa wenn Wetterumschwünge oder un-
günstige Lichtverhältnisse die Aufnahmen erschwe-
ren. Ein weiteres Thema war die Darstellung von Ein-
kehrmöglichkeiten entlang der Wege, die sich auf-
grund veränderter Öffnungszeiten vieler Gaststätten 
als zunehmend schwierig erweist. Im Buch wird daher 
häufig auf Telefonnummern oder Internetseiten der 
Lokale verwiesen. Dennoch gibt es in der Region wei-
terhin zahlreiche fränkische Wirtshäuser und Biergär-
ten mit regionaler Küche und Bieren heimischer Brau-
ereien. 
 

Ein besonderer Dank der Autoren galt den ehrenamt-
lichen Wegewartern des Fränkischen Albvereins, die 
mit der Pflege und Markierung der Wanderwege da-
für sorgten, dass sich Wandernde im Romantischen 
Franken zuverlässig orientieren können. Dr. Jürgen 
Ludwig würdigte im Namen des Tourismusverbandes 
das Engagement der beiden Autoren und betonte die 
Bedeutung des neuen Wanderführers für die touris-
tische Präsentation der Region. Ergänzend zu den 
Tourenbeschreibungen stehen für alle Routen GPX-
Daten zum Download bereit, sodass Interessierte die 
vorgeschlagenen Wanderungen direkt digital nutzen 
können. Elektronisch Abrufbar ist der Wanderführer 
unter https://www.romantisches-franken.de/de-
tail/id=69b27a161757d37a202c791a . 
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